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William C. Potter

Von START zum Ziel
Bedingungen strategischer Rüstungskontrolle

Seit amerikanische und sowjetische Unter-
händler sich zum ersten Mal in Helsinki im
Jahre 1969 trafen, um die Begrenzung strate-
gischer Waffen zu diskutieren, hat sich viel
verändert. Die Zahl der amerikanischen stra-
tegischen Waffen betrug damals 2270; ihnen
standen 1369 sowjetische gegenüber. Mehr-
fachsprengköpfe (Multiple Independently
Targetable Re-entry Vehicles = MIRV) waren
erst noch zu stationieren, und die Sprengkopf-
zahl konnte aus praktischen Erwägungen der
Zahl der strategischen Träger gleichgestellt
werden. Die Hauptsorge der Amerikaner war
zu dieser Zeit die SS-9, eine riesige sowjeti-
sche ballistische Interkontinentalrakete
(ICBM), von der in Washington viele glaub-
ten, daß sie bald in der Lage sein würde, die
Minuteman-Raketen zu bedrohen1)- In Mos-
kau dürfte die besondere Sorge dem amerika-
nischen Raketenabwehr-Programm, dessen
Einschränkung gefordert wurde, und der Er-
langung der formalen Anerkennung als stra-
tegisch und politisch mit den Vereinigten
Staaten gleichbedeutende Macht gegolten ha-
ben 2).
Als sich amerikanische und sowjetische Un-
terhändler dreizehn Jahre später — nach
zwei SALT-Verträgen — in Genf zusammen-
setzten, um die START-Gespräche (Strategie
Arms Reduction Talks) ins Leben zu rufen,
waren die strategischen Arsenale der Super-
mächte enorm gewachsen (siehe Tabelle).
Durch die Einführung von Mehrfachspreng-
köpfen war bei den amerikanischen land- und
seegestützten Raketen die Zahl der Spreng-
köpfe auf über 6900 gewachsen. Die Stationie-
rung von Cruise Missiles an Bord strategi-
scher Bomber hatte ebenfalls begonnen. Der
sowjetische Zuwachs war genauso beeindruk-
kend. Dort gibt es inzwischen ungefähr 7000
Sprengköpfe. Aus Sicht der USA besonders

besorgniserregend war die Bedrohung, die
den Minuteman-Raketen aus den extrem ziel-
genauen SS-18 und SS-19 erwuchs. Diese tat-
sächliche bestehende Gefahr erhielt eine be-
sondere Betonung durch die wachsende
Überzeugung in Washington, daß sowjetische
Entscheidungsträger kein ernsthaftes Inter-

esse an Rüstungskontrolle hatten und darauf
vorbereitet waren, einen Atomkrieg zu füh-
ren, den sie für gewinnbar hielten3). In Mos-
kau scheint eine parallele Sicht der amerika-
nischen Bedrohung bestimmenden Einfluß
gewonnen und das frühere Bild der US-Ent-
scheidungsträger als politische Realisten, die
eine nukleare Parität unterstützten, ersetzt zu
haben4). Aus sowjetischer Sicht gesehen mag
das gegenwärtige Inventar der US-Waffen
keine unmittelbare Erstschlags-Bedrohung
ergeben, aber die Aussicht für die Entwick-
lung einer amerikanischen Erstschlagsfähig-
keit gegen Ende der achtziger Jahre erscheint
sehr real, wenn man die amerikanischen
Pläne für die Stationierung von Trident II und
MX-Raketen in Betracht zieht. Präsident
Reagans kürzliche Forderung nach einer mas-



siven amerikanischen Anstrengung, ein zu-
kunftsorientiertes Raketenabwehrsystem zu
entwickeln, verstärkt solche Befürchtun-
gen ).5
Offensichtlich hat der SALT-Prozeß nicht jene
Art strategischer Stabilität hervorgebracht,
wie sie sich die Befürworter der Rüstungs-
kontrolle vorgestellt haben. Die strategischen
Arsenale beider Seiten haben sich — ledig-
lich von einer geringen Zahl formaler Rü-
stungskontrollvereinbarungen am Rande be-
troffen — in Richtung auf eine Fähigkeit zur
direkten Zerstörung verbunkerter Ziele zube-

I. Strategische Ziele
Es wäre vermessen, den Eindruck erwecken
zu wollen, es gäbe allgemein akzeptierte Rah-
menbedingungen zur Bewertung der strategi-
schen Voraussetzungen einer künftigen
START-Vereinbarung. Vielmehr stimmen
westliche Analytiker in so grundliegenden
Fragen wie dem Zweck größerer Treffgenau-
igkeit, dem Wert von Begrenzungen der
Nutzlast von Raketen und der Notwendigkeit
einer sogenannten „Eskalationsdominanz"
keineswegs überein. Bestenfalls kann man
eine Reihe von strategischen Zielen ausma-
chen, die von den meisten Analytikern des
Westens für die Aufrechterhaltung der strate-
gischen Stabilität als wichtig anerkannt sind.
Diese Ziele schließen ein: Schutz sicherer
Zweitschlagwaffen, Förderung von Abschrek-
kungsglaubwürdigkeit und Krisenstabilität
und Aufrechterhaltung effektiver strategi-
scher Führungseinrichtungen, also der Be-
fehlsgewalt, Kontrolle und Kommunikation.

1. Sichere Zweitschlagwaffen

Die konventionelle Abschreckungslogik po-
stuliert, daß der Schlüssel zur Abschrek-
kungsstabilität die gegenseitige Zweitschlags-
fähigkeit ist, d. h., jede Seite wird vom ersten
Schlag abgeschreckt durch den Glauben, daß
das Opfer eines Erstschlags anschließend
noch genug Atomwaffen besitzt, um dem In-
itiator des atomaren Schlagabtauschs einen
unakzeptablen Schaden zuzufügen’). Waffen,
die einen Überraschungsangriff überleben
können, tragen deshalb zur Abschreckungs-
stabilität bei, während verwundbare Waffen
destabilisierend wirken, weil sie erstens den
Druck zur schnellen Antwort erhöhen (d. h.
Abschuß bei Alarm, „launch-on-warning"),
zweitens die Annahme verstärken, daß ein
Erstschlag einen großen Teil der gegneri-
schen Vergeltungsfähigkeit zerstören könnte,
und drittens einen Anreiz liefern, einen Ent-
waffnungsschlag zu führen, bevor die eigenen

wegt. Andererseits erfordern innen- und au-
ßenpolitische Erwägungen, den Rüstungskon-
trollprozeß zumindest öffentlich zu unterstüt-
zen. Symbolisch für den gegenwärtigen Stand
der Dinge ist der merkwürdige Status des
SALT-II-Vertrages, der zwar vom amerikani-
schen Senat nicht ratifiziert wurde, aber von
beiden Seiten informell als gültige Vereinba-
rung behandelt wird. Wenn, wie ein Beobach-
ter anmerkte, dies das unrühmliche Ende von
zehnjährigen SALT-Verhandlungen ist, was
haben wir dann von einer zukünftigen
START-Vereinbarung zu erwarten6)?

verwundbaren Waffen in ihren Abschußstel-
lungen zerstört werden können. Aus dieser
Sicht der Abschreckungsstabilität gibt es des-
halb überzeugende Argumente für die Beob-
achtung, daß „die Unverwundbarkeit einer
strategischen Waffe wie der gute Name einer
viktorianischen Lady ihr wertvollstes Gut
ist“8).
Die Verwundbarkeit strategischer Waffen ist
kein neues Phänomen. Besorgnisse über die
Überlebensfähigkeit von US-Bombern existie-
ren seit den fünfziger Jahren. Neu ist hinge-
gen das Fehlen attraktiver Mittel gegen die
Verwundbarkeit, die sich aus dem Aufwuchs
zunehmend zielgenauer, unabhängig steuer-
barer Mehrfachsprengköpfe ergab. Seit ihrer
ersten Stationierung 1970 haben Mehrfach-
sprengköpfe die Ratio Sprengköpfe/gegneri-
sehe Raketen signifikant verändert und damit
die Überlebenswahrscheinlichkeit von land-
gestützten Zielen reduziert
Die meisten westlichen Veröffentlichungen
indessen konzentrieren sich auf Verwundbar-
keitsrisiken, die für die amerikanischen
ICBM-Waffen durch die vierte Generation so-
wjetischer Interkontinentalraketen, den mit
Mehrfachsprengköpfen versehenen und ex-
trem zielgenauen SS-17, SS-18 und SS-19, ent-
standen sind. Man sollte aber auch beachten,
daß für die Sowjetunion solche Risiken gegen
Ende der achtziger Jahre extrem gefährlich



werden könnten. Gegenwärtig sind die sowje-
tischen ICBM-Streitkräfte, die 75% der sowje-
tischen strategischen Sprengköpfe stellen,
weniger verwundbar als das amerikanische
ICBM-Arsenal. Dies liegt in erster Linie an
der geringeren Größe der US-Sprengköpfe
und der größeren Härtung sowjetischer Silos.
Dieser Vorteil schwindet allerdings im Laufe
der achtziger Jahre, wenn die USA die Minu-
teman-III-Raketen auf die wirkungsvolleren
W-78-Sprengköpfe umrüsten9). Die sowjeti-
schen ICBM-Streitkräfte werden sogar noch
verwundbarer, falls die Vereinigten Staaten
mit der Stationierung der größeren und ziel-
genaueren MX-Raketen fortfahren und die
U-Boot-gestützte Trident II einführen.
Die Geschichte der SALT-Verhandlungen er-
muntert kaum zu dem Optimismus, daß zu-
künftige Rüstungskontrollvereinbarungen
das Problem der ICBM-Verwundbarkeit ver-
ringern werden. Trotzdem gibt es eine Reihe
von Ansätzen, innerhalb deren Rüstungskon-
trolle eine sinnvolle Rolle spielen könnte.
Ein Ansatz, der beachtliche Aufmerksamkeit
errungen hat, richtet sich auf einschneidende
Reduzierungen beider Seiten10). Die meisten
Vorschläge zu einer solchen drastischen Re-
duktion zielen auf eine deutliche Verminde-
rung schwerer sowjetischer ICBM vom Typ
SS-18 sowie einer erkennbaren Senkung der
Zahl der Sprengköpfe. Einige empfehlen auch
eine Reduzierung der Nutzlast.
Ein alternativer Ansatz, obwohl nicht inkom-
patibel, ist die indirekte Festsetzung von
Sprengkopfhöchstzahlen durch die Begren-
zung der Abschußanlagen. Auf dieser Me-
thode beruhte SALT II. Vereinbarungen, die
Obergrenzen für Sprengköpfe festsetzen,
ohne die derzeitige Zahl zu reduzieren, wür-
den das Problem der Verwundbarkeit nicht
direkt verringern. Sie könnten aber den wün-
schenswerten Effekt haben, ein Maximum
festzulegen, gegen das sich die amerikani-
schen ICBM zu behaupten hätten, was die
„Worst Case‘‘-Kalkulation verbessern wür-
de11).

Ein anderer Rüstungskontrollansatz, der die
Überlebensfähigkeit von ICBM verbessern
könnte, wäre die Einführung eines Verbots
oder zumindest die einschneidende Begren-
zung von Flugtests mit MIRV-bestückten
ICBM12). Diese Überlegung findet sich in den
von den Vereinigten Staaten im März 1977
vorgebrachten Ergänzungsvorschlägen und
geht in der Folge von einer mangelnden Ver-
läßlichkeit MIRV-bestückter Raketen aus. Die
Überlegungen, die sich an eine Test-Be-
schränkung knüpfen, sind, daß beide Super-
mächte jährlich eine Reihe von Teststarts
durchführen, um das Weiterbestehen der
Verläßlichkeit ihrer Raketensysteme zu be-
stätigen. Sollten solche Testversuche ent-
schieden beschnitten werden, besteht Grund
zu der Annahme, daß die militärischen und
politischen Führungen der Vereinigten Staa-
ten und der Sowjetunion zögern würden, un-
getestete Systeme weiter zu stationieren. An-
dernfalls würde das Vertrauen in die Verläß-
lichkeit (und besonders die Zielgenauigkeit)
der strategischen Systeme untergraben wer-
den, worauf verschiedene Militärsprecher
hinwiesen. Ein Verbot oder eine einschnei-
dende Begrenzung von Flugversuchen könnte
deshalb dahin wirken, die von Testquoten be-
troffenen Systeme durch solche zu ersetzen,
die ohne Einschränkung getestet werden kön-
nen ).13

Neue Zählweisen für eine zukünftige Rü-
stungskontrollvereinbarung könnten eben-
falls zur Reduzierung der ICBM-Verwundbar-
keit durch MIRV beitragen. Sidney Drell
schlägt zum Beispiel ein Zählverfahren vor,
bei dem jedes strategische Trägersystem als
eine Einheit zählen würde, zu dem die Zahl
der Wiedereintrittskörper des betreffenden
Systems addiert wird14). Bei dieser Trägerra-
keten (L = Launcher) und Wiedereintritts-
körper (RV = Reentry Vehicles) addierenden
Formel würde zum Beispiel jede MX oder
SS-18 11 zählen (1 L+10 RVs), jede Minute-
man III würde 4 zählen (1 L + 3 RVs) usw. Weil
diese Formel beide Seiten für Mehrfach-
sprengköpfe bestraft, würde sie zur Reduzie-



rung von MIRV zugunsten der Überlebensfä-
higkeit von ICBM beitragen. Abgesehen von
ihrer Einfachheit und dem Umstand, daß sie
für die amerikanischen und sowjetischen
Kräfte von einer etwa gleichen Basis ausgin-
ge15), ließe sich die L + RV-Formel gleicher-
maßen auf Mittelstreckensysteme wie auf
strategische anwenden. Das würde die Ver-
knüpfung der INF- und START-Verhandlun-
gen fördern und könnte zu einer gemeinsa-
men L + RV-Höchstgrenze führen. Die An-
nahme einer gemeinsamen INF/START-
Höchstgrenze auf der Basis der L + RV-For-
mel würde nicht nur viele Probleme der Defi-
nition und der Einbeziehung bestimmter Waf-
fensysteme lösen, die vorangegangene Ver-
handlungen kompliziert haben, sondern
würde auch die Frage der Verifikation erheb-
lich vereinfachen16).

2. Verbesserung von Abschreckungsglaub-
würdigkeit und Krisenstabilität

Die meisten Analytiker strategischer Fragen
stimmen darin überein, daß effektive Ab-
schreckung militärische Fähigkeit, glaubwür-
dige Drohung und Krisenstabilität verlangt.
Wenig Übereinstimmung besteht jedoch dar-
in, welche Arten von militärischen Fähigkei-
ten zur Förderung der Abschreckungsglaub-
würdigkeit und Krisenstabilität notwendig
sind, oder ob die Fähigkeiten zur Verstär-
kung einer Säule der Abschreckung ohne Un-
terminierung der anderen erlangt werden
können.
Eine Schule argumentiert, daß es einen inhä-
renten Konflikt zwischen der Krisenstabilität
und den für einen Gegenschlag gegen militä-
rische Ziele nötigen Fähigkeiten gibt, beson-
ders wenn Waffen entwickelt werden, um
eine große Zahl verbunkerter Ziele direkt zu
zerstören17’). Unter dieser Perspektive hätten
die USA vermeiden sollen, die Überlebensfä-
higkeit landgestützter sowjetischer Raketen
zu bedrohen, da dies den Sowjets einen star-
ken Antrieb liefern könnte, in einer Krise ei-
nen Entwaffnungsschlag zu führen. Eine alter-
native Betrachtungsweise sieht jedoch im Er-

reichen dieser gesteigerten Zerstörungsfähig-
keit und anderer Kriegführungsmöglichkei-
ten eine Notwendigkeit, um die Glaubwürdig-
keit der amerikanischen Abschreckungsdro-
hung zu erhöhen und damit die Krisenstabili-
tät zu fördern. Einige Anhänger dieser Inter-
pretation behaupten auch, daß die Entwick-
lung von Fähigkeiten zur Zerstörung gehärte-
ter Ziele unter dem Gesichtspunkt von Kri-
senstabilität den wünschenswerten Effekt hat,
die Sowjets zu zwingen, sich nicht mehr auf
ihre verwundbaren landgestützten Systeme
zu verlassen.
Das Fehlen verläßlicher Aussagen über die
strategischen Vorstellungen und Annahmen
der Sowjets macht es schwer, die eine oder
andere Interpretation zurückzuweisen oder
zu bestätigen. Festzustehen scheint jedoch,
daß sowohl sowjetische als auch amerikani-
sche Entscheidungsträger zunehmend über
die Verwundbarkeit ihrer strategischen Sy-
steme beunruhigt sind18). Bis heute hat diese
Besorgnis nur in den Bemühungen der jewei-
ligen Seite Ausdruck gefunden, die existie-
renden oder angenommenen Verwundbarkei-
ten der eigenen Waffen zu reduzieren. Weder
die Sowjetunion noch die USA haben ihre Be-
reitschaft erkennen lassen, Programme aufzu-
geben, die die gegnerischen Waffen bedro-
hen. Das Ergebnis war ein gegenseitiger Ver-
lust an Vertrauen in die Intentionen des an-
deren und wachsende Angst vor einem Über-
raschungsangriff. Das Problem wurde noch
durch die Tendenz beider Seiten verstärkt,
den Gegner aufgrund von Vorurteilen zu be-
urteilen und anzunehmen, man kenne die Ur-
sachen der Handlungsweise des Gegners und
brauche deshalb dem, was er tatsächlich sagt
oder wie die Lage aus seiner Sicht erscheint,
keine Beachtung zu schenken.
Der Beitrag bereits ausgehandelter Rüstungs-
kontrollvereinbarungen zur Steigerung der
Glaubwürdigkeit der Abschreckung scheint
begrenzt. Bestenfalls könnten Rüstungskon-
trollinitiativen, die sich auf vertrauensbil-
dende Maßnahmen konzentrieren (d. h. vor-
herige Ankündigung von Raketentests oder
Austausch von militärischen Daten), den Pro-
zeß des Austausches von Abschreckungsdro-
hungen vereinfachen, ohne vorschnelles Ver-
halten zu provozieren. Sie könnten auch zu
einer sicheren Wahrnehmung der strategi-
schen Einschätzungen und Sicherheitsbedürf-
nisse des Gegners führen. So betrachtet, ist es



denkbar, daß vertrauensbildende Maßnahmen
zugleich die Krisenstabilität wie die Ab-
schreckungsglaubwürdigkeit erhöhen ).19

Einschneidende Reduzierungen werden eben-
falls als ein Mittel zur Förderung der Krisen-
stabilität empfohlen. Obwohl ein Resultat der
in Aussicht genommenen Reduktionen der
Abbau einer großen Zahl sowjetischer ICBM
mit Mehrfachsprengköpfen ist, hätten lineare
Kürzungen den kaum wünschenswerten Ne-
beneffekt, die sicherste Komponente im ame-
rikanischen strategischen Arsenal zu gefähr-
den: die U-Boot-gestützten Raketen (SLBM =
Sea Launched Ballistic Missiles). Durch die
Reduzierung von SLBM ünd strategischen
Bombern würden einschneidende Abrü-
stungsmaßnahmen außerdem das strategische
Gleichgewicht gegenüber technologischen In-
novationen jenseits der verhandelten Sy-
steme anfälliger machen (d. h. Anti-U-Boot-
Kriegführung und aktive Luftverteidigung).
Wie Henry Kissinger neben anderen festge-
stellt hat, könnten einschneidende Reduzie-
rungen statt der Verminderung der Gefahr
eines Überraschungsangriffs seine Gefahr so-
gar vergrößern ).20

3. Aufrechterhaltung von Befehlsgewalt,
Kontrolle und Kommunikation

Die verwundbarste Komponente der strategi-
schen Streitkräfte der USA und der UdSSR ist
wahrscheinlich das jeweilige System aus stra-
tegischer Befehlsgewalt, Kontrolle und Kom-
munikation (Command, Control and Commu-
nications = C3). Obwohl die Wissenschaft
über das Ausmaß der anzustrebenden C3-
überlebensfähigkeit nicht einer Meinung ist,
wird kaum in Frage gestellt, daß es notwendig
wäre, die gegenwärtigen C3-Fähigkeiten zu
verbessern, um damit die Abschreckungs-
glaubwürdigkeit und Stabilität zu erhöhen.
Das strategische Führungssystem aus Be-
fehlsgewalt, Kontrolle und Kommunikation
ist als ein Netzwerk vorstellbar aus „Sensoren,
um einen Angriff zu entdecken und einzu-
schätzen ...; Kommandozentralen zur Bewer-
tung der eingehenden Daten; Entscheidungs-
träger, um Entscheidungen über Gegenmaß-
nahmen zu treffen; Kommunikationsverbin-
dungen, um die Sensoren, Kommandozentra-
len, Entscheidungsträger und Nuklearstreit-
kräfte miteinander zu verbinden .. ."). Bis in21

die Mitte der siebziger Jahre war die vorran-
gige Grundlage der Verbesserung dieser C3-
Komponenten das Bemühen um Vermeidung
zufälliger oder unautorisierter Einsätze nu-
klearer Waffen und die Erhaltung einer gesi-
cherten Vergeltungsfähigkeit. Die wachsende
Betonung von Kriegführungsfähigkeiten in
der amerikanischen strategischen Doktrin hat
allerdings zu einer grundsätzlichen Verschie-
bung in Richtung auf die Sicherung der Über-
lebensfähigkeit der C3-Systeme geführt. Des-
mond Ball führt aus: „Die Fähigkeiten zu
Kommandogewalt und Kontrolle und die Be-
dingungen, welche eine solche Kontrolle
während eines strategischen nuklearen
Schlagabtausches ermöglichen, sind für die
Durchführbarkeit der gegenwärtigen strategi-
schen Doktrin der USA entscheidend. Ohne
überlebensfähige Kommando-, Kontroll- und
Kommunikationssysteme (C3) würde jede be-
grenzte atomare Operation, zu der Kontrol-
lierbarkeit, Selektivität, Entscheidungsfähig-
keit und Präzision gehören, schnell undurch-
führbar."22)
Diesem Prinzip entsprechend verlangt der
jüngste Bericht des Verteidigungsministeri-
ums ein „umfassendes Forschungs- und Ent-
wicklungsprogramm zur Sicherung der Auf-
rechterhaltung von Kommunikationsverbin-
dungen während eines Atomkrieges" 23).
Genau dieses Streben nach Sicherung der
Funktionsfähigkeit des C3-Systems ist es, das
einige Kritiker zu Angriffen auf die Pläne der
Reagan-Administration herausgefordert hat,
weil sie geeignet sind, den Glauben zu meh-
ren, ein begrenzter Nuklearkrieg sei führbar
und könnte gewonnen werden.
Gegenwärtig sind die verwundbarsten Teile
des C3-Systems wahrscheinlich die Frühwarn-
systeme, die Bodenkontrolleinrichtungen für
Satelliten, Kommunikationssysteme sehr
niedriger Frequenz für die strategische U-
Boot-Flotte und die Entscheidungszentren.
Abgesehen von den Bedrohungen, denen
auch die strategischen Waffensysteme ausge-
setzt sind (also Auswirkung atomarer Explo-
sion und Bestrahlung), können C3-Systeme
ebenso durch Sabotage, konventionelle An-
griffe und gezielte Störungen gefährdet wer-
den24). Die meisten Probleme des vorhande-
nen C3-Systems scheinen nicht direkt im Rah-
men von Rüstungskontrollverhandlungen lös-



bar zu sein. Auf einem Gebiet bestünden je-
doch Möglichkeiten, durch Rüstungskontrolle
die Verwundbarkeit der Führungssysteme zu
vermindern: bei der Anti-Satelliten-Kriegfüh-
rung. Gegenstände eines in diese Richtung
zielenden eventuellen Übereinkommens
könnten sein: Testverbot für Abfangsatelliten,
die oberhalb der niedrigen Flughöhe derzeitig
von der Sowjetunion und den USA betriebe-
ner bzw. geplanter Systeme liegen; ein Statio-

nierungsverbot für Laser- und Partikelstrahl-
waffen im Weltraum; Beschränkungen für die
Stationierung von Satelliten einer Nation in
der Nähe von solchen anderer Staaten25). Zu-
sätzlich könnten auch Rüstungskontrollmaß-
nahmen angestrebt werden, die die C-Ver-
wundbarkeit dadurch verringern, daß sie
Tests von SLBM auf niedrigen Flugbahnen
untersagen und sichere maritime Schutzge-
biete für strategische U-Boote vorsehen.

III. Politische Erwägungen
Es ist oft verlockend, die Vorzüge verschie-
dener Rüstungskontrollvorschläge aus-
schließlich unter dem Gesichtspunkt ihres
Beitrags zur strategischen Stabilität zu beur-
teilen. Mag ein solcher Ansatz auch eine
nützliche intellektuelle Übung sein, so ent-
hält er doch zweifellos die Gefahr der Ignorie-
rung bzw. Fehleinschätzung innenpolitischer
Faktoren, was sich deutlich in dem Umstand
zeigt, daß inzwischen drei Rüstungskontroll-
vereinbarungen unterzeichnet, aber nicht ra-
tifiziert worden sind: der Vertrag über unter-
irdische Kernwaffenversuche von 1974 (Test-
schwellenvertrag), der Vertrag über unterirdi-
sche Kernexplosionen zu friedlichen
Zwecken von 1976 und der SALT-II-Vertrag
von 1979. Vier der wichtigsten Faktoren, die
die innenpolitische Durchsetzbarkeit einer
zukünftigen START-Vereinbarung bestim-
men, werden wahrscheinlich das Verständnis
von Parität, die Verifizierbarkeit, die Einfach-
heit und die Auswirkung auf Waffenmoderni-
sierungen sein.

1. Parität
Meinungsumfragen in den Vereinigten Staa-
ten über die öffentliche Unterstützung für Rü-
stungskontrolle zeigen ein interessantes Phä-
nomen: Eine verbreitete und durchgehende
Unterstützung für Rüstungskontrolle im all-
gemeinen, wesentlich geringer und einge-
schränkter jedoch für spezifische Rüstungs-
kontrollmaßnahmen ).26

Eine Erklärung für dieses scheinbare Paradox
(besonders mit Blick auf den starken Verfall
der öffentlichen Unterstützung für SALT II im
Jahre 1979) liegt darin, daß in der Offentlich-

keit der Eindruck entsteht, der spezifische
Vertrag wirke sich ungleich auf das strategi-
sche Gleichgewicht zwischen den USA und
der UdSSR aus. Wenn diese Erklärung zu-
trifft, hängt die innenpolitische Unterstützung
zukünftiger Rüstungskontrollvereinbarungen
weniger von der tatsächlichen Symmetrie ih-
rer Auswirkungen als vielmehr von der öf-
fentlichen Wahrnehmung ihrer Gerechtigkeit
und Ausgewogenheit ab. Dies könnte einen
Vertrag erfordern, der weniger komplex, aber
direkter ausfällt als SALT II und zugleich of-
fensichtlich die strategischen Arsenale beider
Supermächte verringert, statt lediglich Ober-
grenzen auf hohem Niveau festzulegen27).
Unglücklicherweise werden sowohl die Fest-
legung von Paritäten wie auch jede Einigung
auf einen ausgewogenen Schlüssel für Reduk-
tionen durch die realen Asymmetrien im Auf-
bau der Streitkräfte der USA und der UdSSR
kompliziert (die Sowjets betonen landge-
stützte Systeme, die USA hingegen seege-
stützte).

2. Verifikation

Verifikation ist seit langem die Nemesis der
Rüstungskontrolle. Tatsächlich bietet die Ge-
schichte der Verhandlungen über die Begren-
zung strategischer Waffen, vom Vorschlag
des Baruch-Plans 1946 bis zu den gegenwärti-
gen START-Verhandlungen in Genf, das Bild
einer intensiven und fortlaufenden Kontro-
verse über politische und technische Verifi-
kationsfragen. Obwohl die Überprüfbarkeit
strategischer Waffenreduktion üblicherweise
anhand der technischen Erfordernisse disku-
tiert wird, ist das Problem der Verifikation
wahrscheinlich im Grunde eine philosophi-
sche Frage, bei der es um den Grad der Unsi-
cherheit geht, mit dem jede Seite im Interesse



der Abrüstung zu leben bereit ist28). Dieser
Grad wird zu einem großen Teil von dem Ver-
trauen in die eigenen Fähigkeiten, das strate-
gische Verhalten des Gegners richtig ein-
schätzen zu können, bestimmt. Daher hängt
das Vertrauen in die Überprüfbarkeit von Ab-
kommen wiederum ebensosehr von politi-
schen und subjektiven Kriterien ab wie von
„harten Daten". Hinter den Gedankengängen
der Verifikationsskeptiker steht die Prämisse,
daß „wir nie etwas herausgefunden haben,
was die Sowjets erfolgreich versteckt ha-
ben"29). Mit anderen Worten: Analytiker des
US-Geheimdienstes können niemals sicher
sein, nicht etwas Wichtiges übersehen zu ha-
ben. Die Optimisten sind andererseits eher
geneigt, die Philosophie zu verbreiten, daß
„ein ehrlicher Vertragspartner seine Vertrau-
enswürdigkeit nie beweisen kann" und des-
halb von einem perfekten Betrüger nicht un-
terscheidbar ist30). Vertrauen ist in dieser
Sicht nicht einfach ein Ersatz für Überprüf-
barkeit, sondern ein mögliches Ergebnis des
Verifikationsprozesses.
Die Spannung zwischen diesen beiden Auf-
fassungen zum Problem der Überprüfbarkeit
zeigte sich 1979 in der Ratifizierungsdebatte
zu SALT II in den Ausschüssen im Senat, wo
die Bewertungen über die Verifikationsmög-
lichkeiten des Vertrages sehr weit auseinan-
dergingen. Während der Geheimdienstaus-
schuß und der außenpolitische Ausschuß in
Berichten die Überprüfungsmöglichkeiten für
SALT II generell als ausreichend ansahen, be-
zog der Bericht des Verteidigungsausschusses
eine ausgesprochen kritische Position. Bei
den Mitgliedern aller drei Ausschüsse zeigte
sich jedoch breite Übereinstimmung darin,
daß die Überprüfbarkeit für die politische Ak-
zeptanz von SALT II ein kritischer Punkt sei
und die USA bei allen zukünftigen strategi-
schen Rüstungskontrollvereinbarungen mit
der Sowjetunion mehr Kooperation Moskaus
in der Frage der Vertragsüberwachung ver-
langen sollten.
Vier Jahre nach der Senatsdebatte sind die
politischen Anforderungen an die Verifika-
tion noch prononcierter geworden. Das liegt
zum Teil am wachsenden Konsens unter ame-

rikanischen Verteidigungsexperten, daß die
Sowjets die Bestimmungen der Übereinkunft
über das Verbot der Entwicklung, Herstellung
und Lagerung biologischer und toxischer
Waffen verletzt haben. Ironischerweise
könnte auch die besondere Betonung der
Überprüfbarkeit eine Konsequenz des zuneh-
menden öffentlichen Drucks auf den Ab-
schluß einer Rüstungskontrollvereinbarung
sein, da das Argument der Verifikation denen
eine politisch respektable Handhabe liefert,
die einem Einfrieren der Bestände an Nu-
klearwaffen und anderen Rüstungskontroll-
vereinbarungen aus grundsätzlicheren Erwä-
gungen ablehnend gegenüberstehen).31

Es ist vorstellbar, daß keine zukünftige, für
die Sowjetunion akzeptable START-Vereinba-
rung den innenpolitischen Test der „adäqua-
ten Verifikation” übersteht. Jedoch sind die
Aussichten, gleichzeitig die Sowjets und die
öffentliche Meinung in den USA zu befriedi-
gen, um so besser, je einfacher die techni-
schen Voraussetzungen zur Überprüfung wä-
ren, was bedeutet, daß alternative Rüstungs-
kontrollvorschläge ebenso hinsichtlich der
Einfachheit ihrer Verifizierbarkeit beurteilt
werden müssen wie auch in ihren Auswirkun-
gen auf die strategische Stabilität.

3. Einfachheit
Die aufgezeigte Beziehung zwischen der öf-
fentlichen Meinung und der Einfachheit der
Verifikationsbedingungen entspricht der all-
gemeinen, die zwischen der öffentlichen Un-
terstützung und der Komplexität eines Ab-
kommens besteht. Je esoterischer die Bedin-
gungen eines Vertrages sind, desto schwieri-
ger ist es, dafür auf breiter Basis öffentlichen
Zuspruch zu finden. Während es also korrekt
sein mag, daß die 19 Artikel, 47 zusätzlichen
Absprachen und die 51 Vereinbarten Erklä-
rungen von SALT II nötig waren, um Zweifel
an der sowjetischen Verläßlichkeit zu vermin-
dern, die der Ratifizierung des wesentlich
kürzeren und weniger komplexen SALT-I-
Vertrages folgten, verhinderten die größere
Subtilität und die detailliertere Formulierung
von SALT II zugleich Verständnis und Unter-
stützung des Vertrages durch die Öffentlich-
keit. Bei dieser Gelegenheit ist darauf hinzu-



weisen, daß es gerade die Einfachheit der
Idee eines Einfrierens der Nuklearwaffen ist,
die diesen Rüstungskontrollansatz zu einer
Massenbewegung werden ließ.
Natürlich besteht das Risiko, daß etwas, was
aufgrund seiner Einfachheit attraktiv ist, zu-
gleich banal und unrealistisch sein könnte.
Viele Analytiker gehen davon aus, daß diese
Kritik sowohl auf die meisten Vorschläge zur
Einfrierung nuklearer Waffen als auch auf
Präsident Reagans „Null-Lösung11 zutrifft. Was
einfach ist, muß aber nicht notwendigerweise
auch banal sein, und die Architekten zukünf-
tiger Rüstungskontrollvereinbarungen täten
gut daran, komplizierte und anspruchsvolle
Abrüstungsformeln zugunsten einer klaren
Durchschaubarkeit zu meiden.

4. Waffenmodernisierung

Die Unfähigkeit, qualitative Entwicklungen in
der Waffentechnologie zu unterbinden, wird
regelmäßig als besondere Lücke bisheriger
Rüstungskontrollbemühungen hervorgeho-
ben. Cruise Missiles und MIRV gehören zu
den Waffensystemen, die vereinbarte Rü-
stungsbeschränkungen umgangen haben ).
Auch wenn die destabilisierende Wirkung
„des blinden technischen Fortschritts" nicht
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geleugnet werden kann — besonders im Fall
der MIRV —, muß doch andererseits festge-

IV. Eine Bewertung von START
Zum gegenwärtigen Zeitpunkt sind die USA
und die UdSSR in erster Linie mit dem Pro-
blem nuklearer Mittelstreckenwaffen (INF =
Intermediate Range Nuclear Forces) befaßt.
Bevor nicht ein Fortschritt bei den INF-Ver-
handlungen erfolgt, vielleicht in Form einer
Zwischenlösung, ist es unwahrscheinlich, daß
es bei START Bewegung gibt. Andererseits
sind die Kernfragen der INF-Gespräche mit
dem globalen strategischen Gleichgewicht
verknüpft und werden vielleicht nur im Rah-
men eines umfassenderen Abkommens zur
strategischen Rüstungsbegrenzung befriedi-
gend gelöst werden können. Daher ist es
sinnvoll, den gegenwärtigen Zustand von
START zu untersuchen und die amerikani-
schen und sowjetischen Vorschläge anhand
der Checkliste von Faktoren zu überprüfen,
die oben als Voraussetzungen strategischer
Stabilität und politischer Annehmbarkeit ana-
lysiert wurden.

stellt werden, daß die Aussicht auf Waffen-
modernisierungen Vorbedingung für die Un-
terstützung von Rüstungskontrollvereinba-
rungen durch die Streitkräfte ist (sowohl in
der Sowjetunion als auch in den USA). Die
innenpolitische Akzeptanz eines zukünftigen
START-Abkommens wird deshalb nicht nur
von seiner Ausgewogenheit, der Überprüfbar-
keit und der Einfachheit abhängen, sondern
genauso von den Schleichpfaden, die es den
Streitkräften bietet, besonders erwünschte
Waffensysteme in Dienst zu stellen.
Die paradoxe Situation, in der Waffenmoder-
nisierung zur Voraussetzung von Rüstungs-
kontrolle wird, bedeutet aber nicht, daß dem
Militär die Freiheit zur Entwicklung und Sta-
tionierung der meisten von ihm bevorzugten
Systeme eingeräumt werden muß. Mit dieser
Feststellung wird nur darauf hingewiesen,
daß der Entscheidungsprozeß über Rüstungs-
kontrolle und nationale Sicherheit — in der
Sowjetunion wie in den USA — kein streng
rationaler Vorgang ist und daß die Unterstüt-
zung von Rüstungskontrollanstrengungen
durch die Streitkräfte wahrscheinlich um den
Preis einer gewissen Flexibilität in der Waf-
fenmodernisierung erkauft werden muß. Auf-
gabe der Rüstungskontrolle muß es daher
sein, Modernisierungen in solchen Bereichen
einzuschränken, wo sie der strategischen Sta-
bilität schaden könnten.

Die START-Gespräche laufen in Genf seit
dem 29. Juni 1982. Die Reagan-Administration
hat die Verhandlungen mit einem Vorschlag
zu einschneidendem Waffenabbau eröffnet,
der seitdem auch die amerikanische Position
geblieben ist. Er enthält folgende Punkte:
1. Reduktion der Zahl der Sprengköpfe auf
strategischen Raketen um etwa ein Drittel
während einer Zehn-Jahres-Periode bis zu ei-
ner Höchstgrenze von 5 000;
2. Verringerung der Zahl strategischer Ab-
schußvorrichtungen auf insgesamt nicht mehr
als 850;

3. Einführung einer Höchstgrenze für Spreng-
köpfe auf landgestützten strategischen Rake-
ten von 2 500.

Die USA schlagen darüber hinaus eine zweite
Reduzierungsphase vor, in der jede Seite die
Nutzlast ihrer Raketen (das Gewicht der Wie-
dereintrittsflugkörper, die in den Weltraum
befördert werden können) auf ein Niveau un-
ter dem der gegenwärtigen Daten für die
USA verringert.



Es ist nicht möglich, alle oder auch nur die
wichtigsten politischen und militärischen
Ziele zu benennen, die dem amerikanischen
Vorschlag zugrunde liegen. Die Vielgestaltig-
keit der Initiative legt allerdings nahe, daß es
sich um das Produkt eines bürokratischen
Kompromisses handelt, der auseinanderlau-
fende Interessen und zum Teil nicht mitein-
ander zu vereinbarende Ziele zu verbinden
versucht. Ein Beobachter stellte fest: „Der Prä-
sident selbst befürwortet mit Nachdruck Re-
duzierungen; das Büro des Verteidigungsmi-
nisters wünscht Begrenzungen der Nutzlast;
der Generalstab hat darauf gedrängt, Begren-
zungen der Abschußsysteme vorzunehmen;
das Außenministerium will nur die Zahl der
Sprengköpfe begrenzen und alle anderen Be-
grenzungen fallenlassen.") Der amerikani33 -
sche Eröffnungsvorschlag bietet also für jeden
Akteur etwas.
Wenn es eine gemeinsame Linie, die die ver-
schiedenen Elemente des US-Vorschlags
durchzieht, gibt, dann ist es der Wille, die
sowjetischen ICBM-Streitkräfte zu reduzie-
ren. Hier ist die direkte Stoßrichtung einer
Höchstgrenze von 2 500 ICBM-Sprengköpfen
zu sehen, die den Sowjets eine Reduktion ih-
res Arsenals um mehr als die Hälfte abver-
langt. Die Höchstgrenze von 850 Abschußsy-
stemen in Verbindung mit der Sprengkopf-
begrenzung zielt ebenfalls auf den Abbau so-
wjetischer ICBM auf etwa 400, da Moskau
wahrscheinlich eine substantielle Anzahl der
weniger verwundbaren SLBM behalten will.
Angesichts der Konzentration in der zweiten
Phase auf die Nutzlast von ICBM (insbeson-
dere SS-18 und SS-19) ergäbe sich hier eine
noch dramatischere Reduktion sowjetischer
landgestützter Raketen.
Gerade diese Konzentration auf ICBM macht
den amerikanischen START-Vorschlag in sei-
ner gegenwärtigen Form für die Sowjetunion
unattraktiv. So würde der amerikanische Plan
nicht nur eine massive Umstrukturierung der
sowjetischen Streitmacht verlangen, sondern
zugleich der USA weiterhin die Verfolgung
ihrer Modernisierungsprogramme erlau-
ben34). Trotzdem haben die Sowjets den
US-Vorschlag nicht entschieden abgelehnt,
sondern ihn mit einem eigenen Angebot be-
antwortet. Er sieht eine Höchstgrenze von
1 800 strategischen Trägersystemen (Bomber,
ICBM und SLBM) vor, bei gleichzeitigem Ein-

frieren der Produktion neuer strategischer
Waffen.
Es ist nicht überraschend, daß die amerikani-
sche START-Initiative in ihrer gegenwärtigen
Form für die Sowjets unakzeptabel ist. Man
sollte aber wohl erwarten, daß der amerikani-
sche Vorschlag, insoweit er die Überlebensfä-
higkeit der amerikanischen Waffen verbes-
sert, die strategische Stabilität erhöht. Eine
Untersuchung der START-Vorschläge anhand
obiger Checkliste zeigt jedoch, daß auch dies
nicht uneingeschränkt der Fall ist.

1. Sichere Zweitschlagwaffen

Der unumstrittenste Punkt in der Checkliste
strategischer Ziele dürfte wahrscheinlich die
Erhaltung sicherer Zweitschlagwaffen sein.
Gerade hierauf bezogen sich ja Befürchtun-
gen wegen eines Verwundbarkeitsrisikos —
ein Problem, das von Präsident Reagan und
seinen Ratgebern regelmäßig bei Angriffen
auf SALT II aufgeworfen wurde. Doch
Reagans eigener START-Vorschlag würde, zu-
mindest in der ersten Phase, wenig dazu bei-
tragen, die Überlebensfähigkeit der amerika-
nischen ICBM zu erhöhen, könnte sie sogar
weiter verringern. Der Grund dafür ist darin
zu sehen, daß der Plan das gegenwärtige Ver-
hältnis zwischen sowjetischen ICBM-Spreng-
köpfen und amerikanischen ICBM von 5 : 1
auf mehr als 6 :1 erhöhen würde. Außerdem
begünstigt der Zwang zur Verringerung der
amerikanischen U-Boot-Streitmacht diejenige
Seite, welche einen Erstschlag plant.
Aber auch der sowjetische Vorschlag, die
Höchstgrenze für strategische Abschußvor-
richtungen um 25 % unter die SALT-II-Be-
grenzung zu senken, würde wenig zur Verrin-
gerung der ICBM-VerwUndbarkeit beitragen.
Obwohl einfacher als der amerikanische Plan
gehalten, geht auch er am Kern des Verwund-
barkeitsproblems — der Disproportion zwi-
schen Sprengköpfen und Abschußvorrichtun-
gen — vorbei.

2. Glaubwürdigkeit der Abschreckung und
Krisenstabilität

Es ist nicht erkennbar, daß die erste Phase der
US-START-Vorschläge irgendeinen direkten
Einfluß auf die Stärkung der Glaubwürdigkeit
der amerikanischen Abschreckungsdrohung
haben würde. Ein indirekter Effekt bestünde
nur insoweit, als amerikanische strategische
Modernisierungsprogramme nicht behindert
würden (eine solche Sicht setzt jedoch voraus,
daß Modernisierungsprogramme wie MX als
Beitrag zur Glaubwürdigkeit der Abschrek-
kungsdrohung betrachtet werden). Durch die



zweite Phase — im unwahrscheinlichen Fall,
daß die Sowjets die Nutzlastreduktion akzep-
tieren — könnte die Glaubwürdigkeit der Ab-
schreckung durch die Verminderung der
Asymmetrie bei den landgestützten Waffen
jedoch erhöht werden.
Was immer aber auch der erste Schritt der
US-Vorschläge zur Abschreckungsglaubwür-
digkeit beitragen könnte, scheint dadurch,
daß er die Krisenstabilität untergräbt (die
Gründe wurden oben aufgeführt), aufgewogen
zu werden. Die Probleme der Verwundbarkeit
und Krisenstabilität können — wie Henry
Kissinger richtig bemerkt — nicht einfach
durch einschneidende Reduzierung der Ab-
schußsysteme gelöst werden: „Bei der gegebe-
nen Disproportionalität zwischen Sprengköp-
fen und START-Geräten sind Reduktionen
bezüglich der Gefahr eines Überraschungsan-
griffs entweder irrelevant oder erhöhen sie
sogar. Angesichts der aktuellen Rüstungslage
würde es, je umfangreicher die Reduktion
ausfiele, um so weniger Ziele für einen Erst-
schlag geben, und um so leichter wäre eine
Kalkulierbarkeit." )35

Die Logik dieses Arguments richtet sich
ebenso stark gegen den sowjetischen START-
Vorschlag wie gegen den amerikanischen.

3. Effektive Befehlsgewalt, Kontrolle und
Kommunikation

Weder der erste noch der zweite Schritt des
amerikanischen START-Vorschlags würde
die gegenwärtige C3-Verwundbarkeit beein-
flussen, die ohnehin nur durch unilaterale
Aktionen zu verringern ist. Ebenso wenig
geht der sowjetische START-Vorschlag auf
die C3-Probleme ein. Das entscheidende Ge-
genmittel der Rüstungskontrolle läge in der
Beschränkung der Anti-Satelliten-Kriegfüh-
rung. Doch an diesbezüglichen Verhandlun-
gen haben die Reagan-Administration und die
Sowjets wenig Interesse gezeigt.

3)6

4. Wahrnehmung der Gleichgewichtigkeit
Hinsichtlich der Checkliste strategischer Er-
wägungen sind die amerikanischen START-
Vorschläge kaum positiv zu bewerten. Anders
verhält sich dies bei der Betrachtung ihrer
politischen Annehmbarkeit. Die Konzentra-
tion auf einschneidende Reduzierungen z. B.
dürfte einer Öffentlichkeit entgegenkommen,
die von früheren Rüstungskontrollvereinba-
rungen, deren Ergebnisse im wesentlichen in
der Bestätigung der Waffenarsenale beider
Supermächte bestanden, frustriert ist.

Indem die Reagan-Initiative auf einen erheb-
lichen Abbau der landgestützten sowjetischen
Raketen drängt, erweckt sie zudem den Ein-
druck, daß eine gefährliche sowjetische Über-
legenheit korrigiert und ein günstigeres stra-
tegisches Gleichgewicht auf niedrigerem Ni-
veau erreicht würde.
Was der amerikanischen Öffentlichkeit als
Parität erscheint, stellt sich in den Augen der
sowjetischen Führung als Forderung nach
Unausgewogenheit dar; denn der Vorschlag
verlangt von Moskau einschneidendere Re-
duzierungen und Umstrukturierungen der
Streitkräfte als von Washington. Es ist jedoch
ermutigend, daß die Sowjetunion den Vor-
schlag nicht geradeheraus abgelehnt hat, wie
sie es etwa mit den „Ergänzungsvorschlägen''
der Carter-Administration vom März 1977 tat.
Dies gilt auch für den sowjetischen Gegenvor-
schlag, der ebenfalls substantielle Reduzie-
rungen der strategischen Abschußsysteme
verlangt. Die primäre Herausforderung der
sowjetischen Initiative ist aus amerikani-
schem Verständnis von Parität das Verbot der
Herstellung neuer strategischer Systeme, von
denen einige nach Auffassung der
Reagan-Administration zur Wiederherstel-
lung des strategischen Gleichgewichts not-
wendig sind. Darüber hinaus betrachtet Wa-
shington den sowjetischen Vorschlag auch in-
sofern als unausgewogen, als er den sowjeti-
schen Vorsprung in der Nutzlast erhält und
der UdSSR wenig Anlaß bieten würde, ihre
Abhängigkeit von landgestützten ICBM mit
der Fähigkeit zur direkten Zerstörung ver-
bunkerter Ziele abzubauen.

5. Verifikation
Die Maßnahmen der ersten Phase des
Reagan-Vorschlages und die vorgesehenen
Reduktionen des sowjetischen Planes sind
nicht schwerer zu verifizieren als SALT I und
SALT II. Sie gehen von den gleichen Zielein-
heiten aus (d. h. Sprengköpfe und strategische
Abschußsysteme) und können auf die ent-
sprechenden Zählregeln zurückgreifen (z. B.
einmal mit MIRV getestet, immer als mit
MIRV bestückt gezählt)36). Andererseits ver-
langen die Maßnahmen zur Reduzierung der
Nutzlast in der zweiten Phase des Reagan-
Plans neue Zähleinheiten, für die akzeptable
Zählverfahren erst noch entwickelt werden
müssen. Wahrscheinlich sind beiderseitig ak-
zeptable Berechnungsweisen für die Nutzlast
von ICBM und SLBM ermittelbar; erheblich



komplizierter ist es, Entsprechendes für die
Traglast von Bombern festzulegen, weil ihre
Nutzlast -prinzipiell von ihrer Mission ab-
hängt. Während einerseits der Reagan-Vor-
schlag strategische Bomber von den START-
Beschränkungen ausnimmt, ist es anderer-
seits unwahrscheinlich, daß die Sowjets ernst-
lich über Höchstgrenzen bei der Nutzlast ver-
handeln, wenn das strategische System ausge-
schlossen wird, auf welches der größte Teil
der amerikanischen Nutzlast entfällt37).

Da die Kernpunkte des amerikanischen
START-Vorschlags vom technischen Stand-
punkt aus gesehen ähnliche Verifikations-
probleme mit sich bringen wie SALT II, würde
Präsident Reagan vor einer schwierigen Auf-
gabe stehen, wollte er Skeptiker im Kongreß
davon überzeugen, daß die Einhaltung des
Vertrags sich angemessen überprüfen ließe.
Selbst wenn es ihm gelingen sollte, die sowje-
tische Zustimmung zu Inspektionen vor Ort
auszuhandeln, ist es nicht klar, ob damit die
amerikanischen Fähigkeiten, eine sowjetische
Vertragsverletzung zu erkennen, wesentlich
erhöht würden.

So könnten die gleichen strikten Anforderun-
gen an die Überprüfbarkeit, mit denen Präsi-
dent Reagan den SALT-II-Vertrag so effekt-
voll als „fatal fehlerhaft" porträtierte, nun in
der Ratifizierungsdebatte auf ihn zurückfal-
len, wenn es tatsächlich zu einer START-Ver-
einbarung kommen sollte.

V.
Die Geschichte der SALT-Verhandlungen er-
mutigt nicht gerade zum Optimismus, daß es
bald zu einer START-Vereinbarung kommen
könnte. Gegenseitiges Mißtrauen und Feind-
seligkeiten, wie sie den gegenwärtigen Stand
der sowjetisch-amerikanischen Beziehungen
charakterisieren, kommen noch zu den
Schwierigkeiten, die solche Verhandlungen
ohnehin aufweisen, hinzu. Insbesondere aber
hängt die Möglichkeit, zu einer START-Ver-
einbarung zu kommen, davon ab, wie sehr
beide Seiten eine solche überhaupt wün-
schen.
Zur Zeit ist nicht sicher, ob die Vereinigten
Staaten oder die Sowjetunion überzeugt sind,
daß der Abschluß einer Rüstungskontrollver-
einbarung der beste Weg zur Erreichung ih-
rer militärischen und politischen Ziele ist. Zu-
nehmend scheinen die USA die Position zu

6. Einfachheit
Die generellen Zielsetzungen des amerikani-
schen wie des sowjetischen START-Vorschla-
ges sind leicht verständlich, und die Absicht
zur Reduktion sollte helfen, einer Vereinba-
rung die innenpolitische Unterstützung zu si-
chern. Allerdings sind die Details beider Vor-
schläge noch nicht bekannt und die Gesprä-
che noch in einem Stadium der Erkundung, so
daß sich zur Zeit noch nicht sagen läßt, ob
die ausgehandelten START-Vereinbarungen
schließlich komplexer oder einfacher ausfal-
len als SALT II.

7. Waffenmodernisierung
Nach dem gegenwärtigen Stand verlangt der
amerikanische START-Vorschlag von den
USA nicht die Aufgabe irgendeines geplanten
strategischen Modernisierungsprogramms.
Soweit in den Medien berichtet, implizieren
die Vorstellungen der USA keinerlei qualita-
tive Einschränkungen. Dieser Umstand muß
die Initiative für die Streitkräfte der USA ak-
zeptabel machen. Jedoch ist es zweifelhaft, ob
die Zeit und der technologische Fortschritt
letztlich zugunsten der Vereinigten Staaten
arbeiten.
Das Fehlen auch nur eines Lippenbekenntnis-
ses zur technologischen Beschränkung im
amerikanischen Vorschlag (anders als im so-
wjetischen) könnte auf lange Sicht die öffent-
liche Unterstützung für die US-Position un-
terlaufen.

, Aussichten für einen Kompromiß
übernehmen — die nicht leicht zu widerlegen
ist —, daß formelle Rüstungskontrollvereinba-
rungen nicht immer zur Stärkung des strate-
gischen Gleichgewichts führen und in einigen
Fällen sogar kontraproduktiv sind. Unklar ist,
inwieweit in Washington von den Entschei-
dungsträgern in Fragen der nationalen Si-
cherheit die Auffassung einiger Regierungs-
berater übernommen wird, daß Rüstungskon-
trolle eine gefährliche Falle ist, in der sich die
USA unnötigerweise selbst verfangen.
Zwar gibt es einen starken innenpolitischen
und internationalen Druck, der verhindert,
daß diese Philosophie öffentlich vertreten
wird, doch stimmt sie mit Präsident Reagans
Ablehnung früherer Rüstungskontrollabkom-
men und mit seinem Vorschlag, ein Abwehr-
system gegen ballistische Raketen zu ent-
wickeln, um „offensive nukleare Raketen
überflüssig werden zu lassen", überein38).



Aber auch die Sowjetunion hat wenig getan,
um Vertrauen in ihre Entschlossenheit zur
Dämpfung des Wettrüstens zu erwecken. Un-
abhängig davon, ob man nun die Behauptung
der Reagan-Administration, die Sowjetunion
habe eine strategische Überlegenheit er-
reicht, akzeptiert, kann man die massive stra-
tegische Aufrüstung der Sowjets seit Beginn
des SALT-Prozesses nicht leugnen. Die star-
ken Beweise für eine sowjetische Verletzung
des Vertrages über biologische und chemi-
sche Waffen lassen gleichfalls beunruhigende
Fragen hinsichtlich der Ernsthaftigkeit des
sowjetischen Interesses an Abrüstungskon-
trollvereinbarungen aufkommen.

Neben diesen möglichen Hinweisen auf ein
Desinteresse der Supermächte an Rüstungs-
kontrolle muß andererseits festgestellt wer-
den, daß einseitige Versuche zur Erreichung
strategischer Stabilität (oder Vorteile) nicht
ohne beträchtliche ökonomische und politi-
sche Kosten und Risiken sind. Die Erkenntnis
dieser Gefahren kann entscheidender Anlaß
sein, zugleich Rüstungskontrolle zu verfolgen
und einseitige Initiativen voranzutreiben.
Der Reagan-Administration bieten die
START-Gespräche eine Gelegenheit, den in-
nenpolitischen und internationalen Druck auf
ein Einfrieren der Atomrüstung zu zerstreu-
en. Soweit erkennbar, dürften die gemeinsa-
men Interessen beider Großmächte bei
START in der Reduzierung der gegnerischen
Fähigkeiten und Potentiale zur Zerstörung
verbunkerter Ziele liegen39). Ist dies der Fall,
könnten die Ausgangspositionen beider Sei-
ten die Basis für einen realistischen Kompro-
miß liefern.
Der Entwurf eines möglichen Kompromisses
könnte die amerikanische Idee einer Höchst-

VI. Schlußfolgerungen
Die vorangegangene Analyse hat die Distanz
zwischen den Anforderungen strategischer
Stabilität und den Möglichkeiten, diese durch
den Abschluß von Rüstungskontrollvereinba-
rungen zu erreichen, herausgearbeitet. Sie
legt überdies nahe, daß der einleitende ameri-
kanische START-Vorschlag, selbst wenn er
von der Sowjetunion akzeptiert würde, diese
Stabilität kaum erhöhen, sondern ihr eher
schaden könnte. Ein Kompromißabkommen,
das Aspekte der amerikanischen und sowjeti-
schen Vorschläge vereint, scheint den Eröff-

grenze von 5 000 Raketensprengköpfen (aus-
gedehnt auf luftgestützte Cruise Missiles) mit
dem sowjetischen Vorschlag einer Grenze
von 1 800 strategischen Abschußvorrichtun-
gen kombinieren. Dies würde beiden eine
größere Flexibilität bei der Strukturierung ih-
rer strategischen Streitkräfte sichern, als dies
durch den amerikanischen Vorschlag der Fall
wäre. Auch wenn die Sowjets ihre Streitkräfte
immer noch stärker abbauen müßten als die
Amerikaner (etwa 700 Abschußsysteme bei
den Sowjets und 150 bei den USA), würde
diese Lösung für sie doch wesentlich attrakti-
ver als die Reduktion um 1 500 ICBM- und
SLBM-Startern sein, wie sie der amerikani-
sche START-Vorschlag vorsieht. Der vorge-
schlagene Kompromiß würde außerdem das
Verhältnis von ICBM-Sprengköpfen zu -Start-
geräten zugunsten letzterer ändern (um ihre
Überlebensfähigkeit und die strategische Sta-
bilität zu erhöhen), selbst wenn keine spezifi-
schen Zwischengrenzen für landgestützte Ra-
keten vorgesehen werden.

Unter dem Aspekt strategischer Stabilität be-
steht ein zusätzlicher Vorteil darin, daß die
Beibehaltung einer passabel hohen Ober-
grenze für Abschußvorrichtungen bei gleich-
zeitiger Einführung einer größeren Beschrän-
kung der Sprengkopfzahl den Einsatz von
Mehrfachsprengköpfen reduzieren würde.
Wenn auch der Kompromißvorschlag die
USA für die Entwicklung neuer Systeme wie
die mit zehn Sprengköpfen bestückte MX be-
strafen würde, befände er sich andererseits in
Übereinstimmung mit den Empfehlungen des
Sonderausschusses des Präsidenten zur Frage
der MX-Stationierung, die eine neue Genera-
tion von kleinen, mit einem Sprengkopf ver-
sehenen ICBM Vorschlägen.

nungsvorschlägen beider Seiten vorzuziehen
zu sein, zumindest mit Blick auf eine Vermin-
derung der ICBM-Verwundbarkeit und Erhö-
hung der Krisenstabilität. Ironischerweise
hätte man sowohl die START-Reduzierungen,
wie sie die Reagan-Administration anstrebt,
als auch die von der Sowjetunion vorgeschla-
genen im Rahmen des SALT-II-Vertrages aus-
handeln können. Das von Präsident Reagan
geforderte strategische Modernisierungs-
programm wäre von den Bestimmungen des
SALT-II-Vertrages ebenfalls nicht berührt
worden. Betrachtet man aber SALT II als „fa-
tal fehlerhaft“ (wie die Kritiker des Vertrags-
werkes), dann ist nicht zu erkennen, worin bei
den bisherigen START-Vorschlägen die Ver-
besserungen liegen.



Eckhard Lübkemeier
Zwischenbilanz der INF-Verhandlungen

Die seit dem 30. November 1981 in Genf statt-
findenden Verhandlungen zwischen den Ver-
einigten Staaten von Amerika und der So-
wjetunion über die Reduzierung nuklearer
Mittelstreckenwaffen sind in ihre kritische
Phase eingetreten. Die NATO will am Ende
dieses Jahres mit der Aufstellung der in ih-
rem Doppelbeschluß vom 12. Dezember 1979
vorgesehenen 108 Abschußvorrichtungen für
Pershing-II-Raketen und 464 landgestützten
Marschflugkörpern1) (GLCM = Ground-
Launched Cruise Missile) für den Fall begin-
nen, daß „die Sowjets jetzt nicht einer voll-
ständigen Beseitigung dieser Waffen zustim-
men" ).2

1 000 km und LRINF (Longer-Range Intermediate-
Range Nuclear Forces) mit einer Reichweite zwi-
schen 1 000 und 5 500 km (vgl. NATO [Ed], NATO
and the Warsaw Pact, Force Comparisons, Brüssel
1982, S. 45—46). Wenn in dieser Arbeit von INF die
Rede ist, sind damit — entsprechend dem verbrei-
teten Gebrauch — LRINF gemeint.
5) Für eine amtliche Darstellung dieser Strategie
vgl. Weißbuch 1979, im Auftrage der Bundesregie-

Ein solches Übereinkommen würde voraus-
setzen, daß beide Seiten bereit wären, ihre
derzeitigen Verhandlungsziele und Verhand-
lungsgrundsätze in entscheidenden Punkten
aufzugeben. Der bisherige Verhandlungsver-
lauf und der gegenwärtige Zustand des Ost-

West-Verhältnisses3) lassen es als wenig
wahrscheinlich erscheinen, daß die USA und
die Sowjetunion das erforderliche Ausmaß an
Kompromißbereitschaft aufbringen werden,
um den Beginn der Nachrüstung am Ende
dieses Jahres noch zu verhindern. Gleichwohl
lohnt es sich, in einer Zwischenbilanz der
Verhandlungen zu fragen, wo Annäherungen
erfolgt sind und welche Probleme einer Eini-
gung im Wege stehen. Eine solche Analyse
kann Bewertungsmaßstäbe für die Chancen
und Bedingungen von drei denkbaren Varian-
ten eines Verhandlungsausgangs aufdecken:
ein Verzicht des Westens auf die Nachrü-
stung im Falle einer ausreichenden Vermin-
derung der nuklearen Bedrohung West-
europas durch die Sowjetunion, ein Überein-
kommen mit begrenzter westlicher Nachrü-
stung bei gleichzeitigem Abbau sowjetischer
INF-Systeme und schließlich ein Scheitern
der Verhandlungen.

I. Verhandlungsmotive und Verhandlungsziele
1. Genesis des Doppelbeschlusses
Für die 1979 getroffene Entscheidung der
NATO, eine Modernisierung ihres INF-Po-
tentials mit einem Verhandlungsangebot an
die Sowjetunion zu koppeln, waren im we-
sentlichen vier Beweggründe ausschlagge-
bend:

a) Strategische Parität und NATO-Strategie
Militärstrategisch geht es der NATO darum,
ihre Strategie der Flexiblen Reaktion glaub-
würdig zu erhalten ). Zweifel an ihrer Wirk-
samkeit seien durch die Parallelität des Ein-
tretens von strategischer Parität zwischen
den USA und der UdSSR, der sowjetischen
INF-Aufrüstung und des Veraltens der INF-
Systeme der NATO hervorgerufen worden ).
Die Kombination dieser drei Entwicklungen
berge die Gefahr, die sowjetische Führung zu
der Annahme zu verleiten, „that they could
threaten to use nuclear weapons based in the
Soviet Union against our European allies
without risking nuclear retaliation against the
Soviet homeland"’). In der Vergangenheit
habe dieses Risiko nicht bestanden, weil die
UdSSR mit einem Einsatz des überlegenen
amerikanischen strategischen Potentials nach
einer nuklearen Aggression gegen West-
europa hätte rechnen müssen. Die inzwischen
vorliegende „Gleichwertigkeit der interkonti-
nental-strategischen Potentiale" habe jedoch
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zur Folge, „daß sich die Funktion dieser Waf-
fen immer mehr darauf beschränkt, gegensei-
tig vor ihrem Einsatz abzuschrecken"8). Da
deshalb die zentralstrategischen Waffen der
USA nicht mehr ausreichten, um die regional-
strategische Bedrohung Westeuropas durch
die Sowjetunion auszugleichen, blieben der



NATO nur zwei Möglichkeiten: Entweder es
gelingt ihr, auf dem Verhandlungsweg eine
Restabilisierung des militärischen Kräftever-
hältnisses in Europa durch einen drastischen
Abbau des sowjetischen Potentials zu errei-
chen, oder sie benötigt eine glaubwürdige Ge-
gendrohung in Form von in Westeuropa sta-
tionierten amerikanischen Waffen, die einer-
seits nicht der strategischen Ebene zugerech-
net werden, andererseits jedoch durch ihre
Reichweite imstande sind, der Sowjetunion
den Eindruck zu vermitteln, ihr Territorium
aus einem von ihr in Europa begonnenen
Krieg nicht aussparen zu können.

Der immanente Widerspruch dieser offiziel-
len Nachrüstungsbegründung liegt auf der
Hand. Die Sowjetunion hat wiederholt betont,
ihre Antwort „auf den Einsatz von Raketen
vom Typ Pershing II und von Flügelraketen
(gemeint sind GLCM — d. Verf.) würde un-
weigerlich auch die Vereinigten Staaten
selbst treffen"9). Derartige Erklärungen kön-
nen nicht als bloße Propaganda auf die leichte
Schulter genommen werden: Für die Sowjet-
union muß jede gegen sie gerichtete amerika-
nische Nuklearwaffe, unabhängig davon, ob
sie in den USA oder in Westeuropa gestartet
wird, eine strategische Waffe sein, deren Ein-
satz nur durch eine Vergeltungsdrohung ge-
gen die USA abgeschreckt werden kann. Die
USA müssen deshalb bei einem Einsatz ihres
INF-Potentials mit einer strategischen Ver-
geltung der UdSSR rechnen.

Das eigentliche Paradox des von der NATO
gegebenen Nachrüstungsrationals ist jedoch,
daß die Sowjetunion durch den Einsatz der
Nachrüstungswaffen zu eben dieser Reaktion
veranlaßt werden soll. Im Rahmen der
NATO-Strategie stellen nämlich die amerika-
nischen „nuklearen Mittel- und Kurzstrecken-
systeme in Europa eine entscheidende Kop-
pelung zwischen der Verteidigung des euro-
päischen NATO-Gebiets und der nuklear-
strategischen Abschreckungsfähigkeit der

Vereinigten Staaten" dar10). Es sei die ab-
schreckungsstrategische Aufgabe dieser Waf-
fen, der Sowjetunion klarzumachen, „that a
conventional/nuclear war in Europe risks en-
gagement of the central nuclear System of the
United States"11). Wenn jedoch INF-Systeme
im Grunde nichts anderes sein sollen als Waf-
fen mit strategischem Charakter (d. h. Waffen,
die zwar formal nicht dem strategischen Ar-
senal der USA zugerechnet, de facto aber wie
dieses gegen die UdSSR eingesetzt würden),
stünde die NATO auch nach einer Nachrü-
stung wieder vor dem gleichen Dilemma, das
durch sie aufgehoben werden sollte: Wie
kann man der Sowjetunion glaubhaft vermit-
teln, daß die USA zum Einsatz von quasi-stra-
tegischen INF zur Verteidigung Westeuropas
bereit wären, während man ihr und der west-
lichen Bevölkerung gegenüber zur Begrün-
dung der Nachrüstung gleichzeitig erklärt, im
Zeitalter strategischer Parität habe eine stra-
tegische Vergeltungsdrohung der USA auf
eine Aggression der Sowjetunion gegen
Westeuropa keine ausreichende Glaubwür-
digkeit mehr?
Allerdings: Gebe es dieses Dilemma nicht,
gebe es auch nicht die NATO. Denn die kon-
stitutiven Merkmale der NATO (geographi-
sche Trennung Europas von den USA, souve-
räne Nationalstaaten) führen zu einer Interes-
senantinomie: Die USA müssen aus nationa-
lem Überlebensinteresse bestrebt sein, durch
einen Konflikt in Europa nicht in einen allge-
meinen Nuklearkrieg mit der UdSSR hinein-
gezogen zu werden, während es das Interesse
Westeuropas ist, der Sowjetunion ein solches
Eskalationsrisiko glaubwürdig anzudrohen.
Die INF-Frage hat dieses Strukturproblem le-
diglich aktualisiert, wobei erneut deutlich
wurde, daß es durch Waffen nicht aufgehoben
werden kann12). Eine Lösung kann letztlich
nur auf rüstungskontrollpolitischem Weg,
d. h. durch einen Abbau der sowjetischen Be-
drohung erreicht werden. Das Verhandlungs-
angebot im Doppelbeschluß war deshalb nicht
nur politisch opportun, sondern auch mili-
tärisch folgerichtig13).



b) Die innenpolitische Dimension
Dieses Verhandlungsangebot hatte jedoch
auch handfeste innenpolitische Motive, die
auf die Neutronenwaffen-Episode von 1977
und 1978 zurückgehen. Damals waren die eu-
ropäischen NATO-Regierungen durch das
Ausmaß der öffentlichen Ablehnung von Plä-
nen zur Stationierung von Neutronenwaffen
überrascht worden. Diese legte sich zwar,
nachdem Präsident Carter am 7. April 1978
die vorläufige Einstellung ihres Baus verfügt
hatte. Die Neutronenwaffen-Debatte hinter-
ließ jedoch „an aroused public opinion ready
to protest against any nuclear innovations"14).
Das Konzept des Doppelbeschlusses, mit der
UdSSR zu verhandeln, bevor über eine Nach-
rüstung entschieden wird15), ist auch ein Er-
gebnis dieser Erfahrung und ein Versuch,
schon kurze Zeit später eine Reaktivierung
dieses Protests zu vermeiden.

Bonn, 10. 12. 1982, S. 5).
”) Zitiert nach Abrüstung und Rüstungskontrolle,
herausgegeben vom Auswärtigen Amt, 5. ergänzte
Auflage (Stand April 1981), S. 100.

c) Der Doppelbeschluß als bündnispolitisches
Integrationsinstrument

Das Neutronenwaffen-Intermezzo stand je-
doch noch auf einem anderen Weg beim Dop-
pelbeschluß Pate. Carter hatte seine Entschei-
dung, die Produktion der Waffe aufzuschie-
ben, ohne vorherige Konsultation der euro-
päischen Verbündeten verkündet. Der Vor-
gang bestätigte jene europäischen Kritiker,
die der amerikanischen Außenpolitik Unbere-
chenbarkeit und Konzeptionslosigkeit ankrei-
deten. Insbesondere Bundeskanzler Schmidt

2 Der letzte Satz des Doppelbeschlusses lautet:
..Der TNF-Bedarf der NATO wird im Licht konkre-
An Verhandlungsergebnisse geprüft werden." (s.

fühlte sich durch den amerikanischen Präsi-
denten düpiert, weil er trotz innerparteili-
chen Widerstands „einer Stationierung in Eu-
ropa vorbehaltlich gewisser Voraussetzungen
schon zugestimmt" hatte16).
In dieser Situation bot sich die NATO-intern
seit Jahren diskutierte Frage einer Moderni-
sierung ihres INF-Potentials als ein Mittel an,
die angeschlagene Allianz zu festigen. Der
Doppelbeschluß, in den diese Überlegungen
schließlich 1979 mündeten, wurde von seinen
Urhebern also nicht nur als eine sicherheits-
politische Maßnahme, sondern auch als ein
bündnispolitisches Integrationsinstrument
verstanden”). In dieser Doppelfunktion, die
in der Folge von führenden NATO-Politikern
wiederholt bestätigt wurde18), liegt eine der
wichtigsten Erklärungsvariablen für die spä-
tere Haltung der NATO in der Nachrüstungs-
diskussion und für die amerikanische Ver-
handlungsführung in Genf.

d) Der Doppelbeschluß als Ableger
des SALT-Prozesses

In engem Zusammenhang mit der bündnispo-
litischen Dimension des Doppelbeschlusses
steht ein rüstungskontrollpolitisches Mo-
ment, dem Bundeskanzler Schmidt in seiner
Rede in London im Oktober 1977 Ausdruck
verliehen hatte: „Durch SALT neutralisieren
sich die strategischen Nuklearpotentiale der
USA und der Sowjetunion. Damit wächst in
Europa die Bedeutung der Disparitäten auf
nukleartaktischem und konventionellem Ge-
biet zwischen Ost und West."19)
In dieser Frage bestand innerhalb der NATO
zwischen den USA und einigen westeuropäi-
schen Ländern ein Dissens, da sich die Car-
ter-Regierung anfangs dem vor allem von
deutscher Seite vertretenen Neutralisie-
rungs-Theorem nicht anschloß und betonte,



der Abschreckungsschutz des strategischen
amerikanischen Potentials erstrecke sich
nach wie vor in ausreichendem Maße auf
Westeuropa ). Wie Schmidts Rede zeigte, ga20 -
ben sich jedoch die Europäer mit derartigen
Versicherungen nicht zufrieden. Die Gründe
dafür waren neben den in dieser Zeit durch
politische (Menschenrechtspolitik) und wirt-
schaftliche (Dollarschwäche) Differenzen ge-
trübten europäisch-amerikanischen Bezie-
hungen21) die amerikanische SALT-II-Politik,
die in Europa Befürchtungen weckte, die USA
könnten in diesen Verhandlungen waffen-
technologische Optionen aufgeben, die mili-
tärisch und/oder rüstungskontrollpolitisch
zum Ausgleich der wachsenden Bedrohung
Westeuropas durch die Sowjetunion noch
einmal benötigt werden könnten ). So kehrte
sich eine Position gegen die NATO, die die
USA im SALT-Prozeß eingenommen hatten.
Im Namen der Sicherheit ihrer Alliierten hat
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-
ten sie sich erfolgreich darum bemüht, ihre
FBS23) aus SALT herauszuhalten. Das jedoch
begünstigte ihre rüstungskontrollpolitische
Konzentration auf die unmittelbar gegen die
USA gerichteten strategischen Waffen der
UdSSR. Der Doppelbeschluß kann vor diesem
Hintergrund auch als ein insbesondere von
europäischer Seite angestrengter Versuch ge-
sehen werden, diese Entwicklung dadurch
rückgängig zu machen, daß der Sowjetunion
das Angebot einer separaten rüstungskon-
trollpolitischen Regelung von in SALT bisher
nicht erfaßten Systemen gemacht wurde.

2. Sowjetische Verhandlungsziele

Die Sowjetunion ließ zunächst nicht erken-
nen, daß sie gewillt war, das Verhandlungsan-
gebot des Doppelbeschlusses anzunehmen.
Außenminister Gromyko hatte zuvor auf ei-
ner Pressekonferenz in Bonn am 24. Novem-
ber 1979 unverhüllt gedroht, die NATO werde
die Grundlagen von Verhandlungen zerstö-
ren, falls sie ihre Nachrüstungsabsichten ver-
bindlich mache24). Diesen Kurs setzte die

UdSSR auch nach der Brüsseler Entscheidung
fort. Gromyko erklärte in einer Rede am
18. Februar 1980, die Sowjetunion sei zu Ge-
sprächen nur bereit, „if the NATO decision on
American medium-range nuclear missile 
arms in Europe is cancelled or if its imple 
mentation is at least officially suspended"25).
Diese Vorbedingung ließ sie im Sommer 198C
fallen. Bundeskanzler Schmidt konnte am
3. Juli 1980 im Deutschen Bundestag mittei-
len, nach seinem Moskau-Besuch sei „eine
neue Situation geschaffen" und „der normale
Prozeß im Vorfeld von Verhandlungen in
Gang gesetzt" worden. Zwar berichtete
Schmidt weiter, Breschnew habe klargemacht,
daß in Gespräche über Mittelstreckenwaffen
auch die FBS einbezogen werden sollten und 
eine sich „aus solchen Gesprächen ergebende 
Vereinbarung erst nach Ratifikation und In-
krafttreten von SALT II in Kraft treten könn-
te”26). Diese Forderungen standen aber einer
Aufnahme von Verhandlungen nicht mehr im
Wege. Das Interesse der Sowjetunion an und
ihre Ziele in diesen Verhandlungen dürften
in folgenden Punkten liegen:

a) Wahrung des militärischen Status quo
Aus sowjetischer Sicht würde eine Stationie-
rung neuer amerikanischer Mittelstreckenra-
keten das militärische Kräfteverhältnis zu ih-
ren Ungunsten verändern. Bezogen auf die
Lage in Europa hatte Breschnew am 6. Okto-
ber 1979 in seiner Rede in Ost-Berlin hervor-
gehoben, eine Nachrüstung würde „die strate-
gische Lage auf dem Kontinent grundlegend
verändern und das in Europa entstandene
Kräftegleichgewicht stören" ). Diese Behaup27 -
tung, in Europa bestehe bereits eine INF-Pari-
tät, hat die Sowjetunion dann erstmals öffent-
lich im November 1981 mit genauen Zahlen
zu belegen versucht28).
In sowjetischer Lesart hätte eine Nachrü-
stung nicht nur militärisch destabilisierende
Auswirkungen in Europa, sondern auch auf
das strategische Kräfteverhältnis zwischen
den beiden Supermächten. Sie würde eine
„qualitative Änderung der strategischen Si-
tuation zugunsten der Vereinigten Staaten"29’)
bewirken, weil es zwischen in Europa statio-
nierten amerikanischen Mittelstreckenwaffen
und in den USA stationierten strategischen
Waffen keinen Unterschied gebe. Beide könn-



ten Ziele in der Sowjetunion erreichen und
seien deshalb für die UdSSR gleichermaßen
strategische Waffen. Die strategische Bedeu-
tung der amerikanischen INF würde sogar
noch wachsen, wenn es zu einer Reduzierung
der interkontinentalen Waffensysteme käme.
Würden die USA, wie durch die Nachrüstung
geplant, in diesem Fall ihre INF noch aus-
bauen, „so erhielten sie eine Möglichkeit zur
Umgehung und im Grunde genommen zur
Untergrabung der eigentlichen Grundlagen
der künftigen (strategischen) Vereinba-
rung"30).

3“) Wie die Gefahr von Europa abzuwenden ist,
Moskau 1983, S. 64.
31) Dieser bestand darin, daß die UdSSR auf eine
Einbeziehung der FBS in SALT verzichtete und die
USA als Gegenleistung ihre Forderung nach einem
Abbau der sog. schweren sowjetischen Raketen des
Typs SS-18 aufgaben (vgl. St Talbott, a. a. O.
(Anm. 22], S. 33).

32) Vgl. oben I. l.c und l.d.
33 Vgl. Anm. 22.
34) Nuclear Weapons and the „Gray Area", in: Fo-
reign Affairs (Summer 1979), S. 1080.
35) J. D. Porro, Die Rüstungskontrollpolitik in 
Reagans erstem Jahr, in: Beitrage zur Konfliktfor-
schung, 12 (1982)3, S. 33.
36) Vgl. SIPRI Yearbook 1982, London 1982, S. 104.

b) Erfassung der FBS
In den SALT-Verhandlungen hatte die So-
wjetunion versucht, die FBS einzubeziehen.
Indirekt hatte sie das auch durch den Wladi-
wostok-Kompromiß im Jahre 1974 erreicht ).
Das Verhandlungsangebot des Doppelbe
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-
schlusses schien nun jedoch der Sowjetunion
einen direkten rüstungskontrollpolitischen
Zugriff auf die FBS zu ermöglichen. Zwar
wollte die NATO in einer ersten Phase nur
über landgestützte Mittelstreckenraketen re-
den, aber schon im Brüsseler Kommunique
vom 12. Dezember 1979 wurde das nur als „das
unmittelbare Ziel von Verhandlungen" be-
zeichnet.

c) Schwächung des NATO-Zusammenhalts
Nachdem die Sowjetunion durch Breschnews
Kehrtwendung im Juni 1980 auf INF-Ver-
handlungen eingeschwenkt war, dürfte sie
auch eine Neubewertung der politischen und

militärischen Nützlichkeit solcher Gespräche
vorgenommen haben. Zwar wird sie kaum
schon damals das heute evidente Ausmaß der
innerwestlichen Nachrüstungs-Kontroverse
vorhergesehen haben; aber die dem Doppel-
beschluß vorausgegangenen bündnispoliti-
schen Konflikte32) waren auch Moskau nicht
verborgen geblieben. Von den strategischen
Verhandlungen getrennte INF-Gespräche bo-
ten so aus sowjetischer Sicht möglicherweise
eine Chance, das in der Cruise Missile-Fra-
ge33) zutage getretene prioritäre Interesse der
USA an strategischen Rüstungskontrollab-
kommen zu benutzen, um die NATO-Verbün-
deten gegeneinander auszuspielen.
Hinzu kam, daß der Westen als Folge der für
den Doppelbeschluß gelieferten militärischen
Logik nicht nur das militärische Gewicht der
sowjetischen Mittelstreckenrakete SS-20, son-
dern — ungewollt, aber für die UdSSR natür-
lich willkommen — auch ihren rüstungskon-
trollpolitischen Wert steigerte. Treverton
wies auf diesen Zusammenhang bereits im
Sommer 1979 hin: „Europeans confront a di-
lemma in addressing the gray area question:
to discuss it may be to make the Situation
worse. To raise the issue is to question coup-
ling, thereby risking the creation of a self-ful-
filling prophecy"34). Es ist nicht auszuschlie-
ßen, daß die sowjetische Führung bereits
frühzeitig erkannte, daß in dem Eingehen auf
das westliche Verhandlungsangebot auch
eine Möglichkeit lag, die angebliche „Entkop-
pelungswaffe SS-20“ zu diesem Zweck poli-
tisch und strategisch einzusetzen.

II. Verhandlungspositionen und Verhandlungsgrundsätze
Die INF-Verhandlungen begannen fast zwei
Jahre nach dem Doppelbeschluß (die noch un-
ter der Regierung Carter im Herbst 1980 er-
folgten amerikanisch-sowjetischen Konsulta-
tionen in dieser Frage verstanden beide Sei-
ten als „Vorgespräche“). Die Gründe für die-
sen Zeitverzug liegen in der anfänglichen so-
wjetischen Weigerung, sich überhaupt auf
Verhandlungen einzulassen, und in dem Re-
gierungswechsel in den USA. Der neue Präsi-
dent Reagan hatte seinem Vorgänger Carter
im Wahlkampf vorgeworfen, die amerikani-
sche Verteidigungsfähigkeit vernachlässigt
und die Bedeutung von Rüstungskontrolle

überschätzt zu haben. Die Reagan-Admini-
stration sorgte deshalb nach ihrem Amtsan-
tritt dafür, „daß die (Rüstungs-)Kontrollpolitik
der Verteidigungspolitik untergeordnet wur-
de"35). In ihrer ersten Haushaltsvorlage im
März 1981 beantragte sie Steigerungsraten
des Verteidigungshaushalts von über 10 %36),
und der SALT-II-Vertrag wurde als „fatally
flawed“ zurückgewiesen.
Die Skepsis der neuen amerikanischen Füh-
rung gegenüber dem Wert von Rüstungskon-
trolle hatte eine dilatorische Behandlung des
Doppelbeschlusses zur Folge. Es dauerte
mehr als ein Jahr, ehe sie die Grundlinien



ihrer Rüstungskontrollpolitik ausgearbeitet
hatte und sich bereit zeigte, ihrer Verhand-
lungsverpflichtung aus dem Doppelbeschluß
nachzukommen. Wesentlichen Anteil daran,
daß es schließlich im Sommer 1981 zu Sondie-
rungen mit der UdSSR über die Aufnahme
von INF-Verhandlungen kam, hatten die
westeuropäischen Verbündeten. Sie hatten
Washington deutlich gemacht, daß eine Sta-
tionierung neuer amerikanischer Mittel-
streckenwaffen innenpolitisch in Europa nur
durchzusetzen sei, wenn der Westen zuvor
seinen Verhandlungswillen überzeugend un-
ter Beweis gestellt habe.
1. Die amerikanische Null-Lösung
Bevor die Verhandlungen am 30. November
1981 begannen, hatte Präsident Reagan in ei-
ner Rede am 18. November die amerikanische
Ausgangsposition bekanntgegeben. Ausge-
hend von der Einschätzung, die UdSSR habe
im INF-Bereich „einen überwältigenden Vor-
teil in der Größenordnung von sechs zu eins",
erklärte er: „Die Vereinigten Staaten sind be-
reit, auf ihre Dislozierung der Pershing II und
der landgestützten Marschflugkörper zu ver-
zichten, wenn die Sowjetunion ihre SS-20,
SS-4 und SS-5-Raketen abbaut."37)
Auch diese Null-Lösung war auf Einwirken
der Westeuropäer, insbesondere des damali-
gen Bundeskanzlers Schmidt, zustande ge-
kommen38). Die anfänglich reservierte Reak-
tion der USA hing nicht nur damit zusammen,
daß die Annahme dieses Vorschlags durch
die UdSSR von vornherein als sehr unwahr-
scheinlich betrachtet wurde39); eine Rolle
spielte sicherlich auch die Überlegung, die
NATO könnte in keinem Fall auf eine Moder-
nisierung ihrer Mittelstreckenwaffen verzich-
ten, weil diese „ein lebenswichtiges Binde-
glied zwischen den konventionellen Streit-
kräften sowie den Kurzstrecken-Nuklearwaf-
fen in Europa und den Interkontinental-
Streitkräften in den Vereinigten Staaten" dar-
stellten ).40

Andererseits jedoch war die Null-Lösung eine
Konsequenz aus den im Doppelbeschluß for-
mulierten Leitlinien für Verhandlungen. Da
sich nämlich gemäß dieser Vorgabe die 
NATO in einer ersten Phase auf landge-
stützte Raketen konzentrieren wollte, war es
nur folgerichtig, daß sie in Anbetracht der
Tatsache, daß die USA nicht über derartige
Systeme verfügten, keine neuen INF-Flugkör-
per aufstellen würde, wenn die UdSSR ihr
landgestütztes INF-Potential vollständig ab-
baute.
Die Null-Lösung war der Eröffnungszug der
USA in den INF-Gesprächen. Auf welchen
Grundsätzen die amerikanische Seite diesen
Vorschlag verhandeln wollte, war im wesent-
lichen bereits im Doppelbeschluß festgelegt
und später präzisiert worden. Als solche
Hauptprinzipien wurden genannt ):41

— Schrittweises Vorgehen: Zunächst Kon-
zentration auf landgestützte Mittelstrek-
kenflugkörper, weil diese wegen ihrer ho-
hen Geschwindigkeit, Zielgenauigkeit und
Eindringfähigkeit die bedrohlichsten Sy-
steme seien. Nach einem ersten Zwischen-
abkommen über diesen Bereich sollte
auch über andere Systeme wie nuklearfä-
hige INF-Flugzeuge verhandelt werden.

— Globaler Geltungsbereich: Jede INF-Ver-
einbarung müsse nicht nur für Europa,
sondern global angewandt werden, da
auch bei einer Dislozierung östlich des
Urals die SS-20 Westeuropa immer noch
erreichen könne.

— de jure-Gleichheit: Die auszuhandelnden
Obergrenzen für INF-Systeme müssen auf
beiden Seiten gleich sein. Die NATO be-
hält sich aber vor, „die vereinbarten Um-
fänge aufgrund eigener Entscheidungen
ggf. nicht auszufüllen"42).

— Keine Einbeziehung von Drittstaaten: Der
Sowjetunion soll kein Ausgleich für die
gegen sie gerichteten britischen, französi-
schen und chinesischen Nuklearwaffen
zugestanden werden. Erstens könnten die
USA über die Systeme dritter - Staaten
nicht verhandeln, und zweitens seien die
britischen und französischen Waffen zum
ausschließlichen Schutz dieser Länder be-
stimmt. Eine Einbeziehung dieser Systeme
würde auf Kosten der Sicherheit der

4) Vgl. das Brüsseler Kommunique vom 12.12.
1979, Ziff. 9 (Anm. 1); L. S. Eagleburger, Die Einstel-
lung der USA zu den INF-Verhandlungen, in:
NATO Brief, (1982)1, S. 9—13; Bundesministerium
der Verteidigung, Informations- und Pressestab,
Argumentations-Brevier für die öffentliche Diskus-
sion zu den Genfer INF-Verhandlungen, Bonn
1982.
42) Argumentations-Brevier (Anm. 41), S. 5.



nichtnuklearen westeuropäischen Staaten
gehen, weil „bei einer Reduzierung der
NATO-Potentiale auf der einen und der
sowjetischen Potentiale auf der anderen
Seite auf gleiche Obergrenzen die ameri-
kanische Präsenz in Europa — die für die
UdSSR das einzig glaubwürdige Abschrek-
kungspotential darstellt — und damit die
Durchführbarkeit der Allianzstrategie er-
heblich eingeschränkt“ würden43).

_ Verhandlungen innerhalb des SALT-Rah-
mens: „Die Allianzstrategie geht von dem
konzeptionellen Zusammenhang aller
Nuklearsysteme aus. Dieser enge Zusam-
menhang erfordert auch einen rüstungs-
politischen Verbund der Verhandlungen
über nuklearstrategische und INF-Syste-
me“44)

— Zähleinheit „Gefechtsköpfe“: Maßstab für
die zu vereinbarenden Obergrenzen sollen
nicht mehr wie in SALT .Abschußvorrich-
tungen“, sondern „Gefechtsköpfe" sein.
Diese seien im Zeitalter der Bestückung
von Raketen mit mehreren Sprengköpfen
ein realistischeres Kriterium für die Mes-
sung der „Zerstörfähigkeit“ von Waffen. So
habe die Sowjetunion die Bedrohung
Westeuropas durch die Einführung der
SS-20 auch deshalb verstärkt, weil diese
Rakete im Gegensatz zu ihren Vorgänger-
Modellen SS-4 und SS-5 statt mit einem
mit drei unabhängig voneinander einsetz-
baren Sprengköpfen ausgerüstet sei.

— Wirksame Verifikation: Für die Reagan-
Regierung gehört die Verifikation zum
Kernbestand von Rüstungskontrollabkom-
men. Ihre Einhaltung müsse zuverlässig
überprüft werden können, um dem Entste-
hen von Mißtrauen vorzubeugen. Wirk-
same Verifikation erfordere Mittel und
Methoden, die über die sogenannten Na-
tionalen Technischen Mittel hinaus eine
aktive Kooperation der UdSSR verlangten
(wozu u. U. auch Inspektionen vor Ort ge-
hören müßten).

— Beschränkung von Nuklearwaffen kürze-
rer Reichweite: Die UdSSR hat gegen
Westeuropa unterhalb der LRINF-Ebene
auch Nuklearwaffen mit kürzerer Reich-
weite gerichtet45). Eine INF-Übereinkunft
könne deshalb ohne eine Beschränkung
dieser Systeme von ihr umgangen wer-
den.

2. Die sowjetische „wirkliche“ Null-Lösung
und der Zweistufen-Plan

Die Sowjetunion stellte der amerikanischen
Null-Lösung eine „wirkliche“ Null-Lösung
entgegen. Beide Seiten sollten sich auf einen
völligen Verzicht „auf alle Arten von Kern-
waffen mittlerer Reichweite, die auf Objekte
in Europa zielen — mehr noch: sowohl auf
Kernwaffen mittlerer Reichweite als auch auf
solche taktischer Bestimmung“ einigen46). Im
Unterschied zur amerikanischen Variante
umfaßte dieses sowjetische Modell also nicht
nur neben den landgestützten Mittelstrek-
kenflugkörpern alle übrigen INF, sondern
darüber hinaus auch die nuklearen Gefechts-
feldwaffen.
Die UdSSR schien sich jedoch von Anfang an
bewußt gewesen zu sein, daß eine solche Er-
weiterung des Verhandlungsgegenstands vor
allem angesichts des Zeitdrucks — die NATO
hatte den Beginn der Nachrüstung für Ende
1983 angekündigt — die Erfolgsaussichten
von Verhandlungen einschneidend verrin-
gern mußte. Ihr erster konkreter Vorschlag in
Genf war deshalb ein Zweistufen-Plan, dem-
zufolge die „heutige Zahl (annähernd 1 000
Einheiten auf jeder Seite) bis auf 300 Einhei-
ten auf jeder Seite bis Ende 1990 mit der Fest-
setzung eines Zwischenstandes von je 600
Einheiten Ende 1985" ) reduziert werden
sollte. Dieser Vorschlag ging davon aus, daß
„gegenwärtig in Europa zwischen der NATO
und der
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UdSSR eine annähernde Parität bei
solchen Waffen“ besteht48). Auf der Grund-
lage dieser Gleichgewichts-These entwickelte
die Sowjetunion folgende Verhandlungsprin-
zipien:
— Umfassendes Vorgehen: Von Anfang an

sollte über alle INF-Systeme verhandelt
werden (also nicht — wie es die NATO
wollte — in einer ersten Phase nur über
landgestützte Mittelstreckenraketen).

— Regionaler Geltungsbereich: Die UdSSR
will den geographischen Anwendungsbe-
reich „auf alle Arten von Kernwaffen mitt-
lerer Reichweite, die auf Objekte in Eu-
ropa zielen", beschränken49). Hintergrund



dieser Haltung ist die Bedrohung der
UdSSR durch chinesische Nuklearwaffen,
zu deren Ausgleich die Sowjetunion impli-
zit eine Anzahl von INF beansprucht. Sie
sei zwar bereit, auch über diese Systeme
zu verhandeln, aber nur „mit jenen, in de-
ren Hand sich nukleare Mittel befinden,
denen unsere Raketen gegenüberste-
hen" ).50

— Einbeziehung von britischen und französi-
schen Systemen: Frankreich und Großbri-
tannien seien NATO-Mitglieder, deren
nukleare Arsenale sich eindeutig gegen
die UdSSR richteten. Die auf Europa zie-
lenden sowjetischen Mittelstreckenwaffen
seien auch ein Gegengewicht zu diesen
Potentialen.

— Verhandlung innerhalb SALT: Für die
UdSSR haben die amerikanischen INF-Sy-
steme auch eine strategische Qualität,
weil sie ihr Territorium erreichen. Diese
Einschätzung gebietet es ihr, auf den Zu-
sammenhang von strategischen und INF-
Verhandlungen Wert zu legen.

— Zähleinheit „Systeme“: In den sowjeti-
schen Gleichgewichtsaufstellungen und
im Zweistufen-Plan werden Trägermittel
(Raketen und Flugzeuge) als Rechnungs-
einheit benutzt. Gründe dafür dürften die
aus SALT übernommene Praxis, geringere
Verifikationsprobleme und der Versuch
sein, auf diese Weise die Ausstattung der
SS-2O mit Mehrfachsprengköpfen außer
acht zu lassen.

— Verifikation: Breschnew hatte im Novem-
ber 1981 eine Bereitschaft angedeutet, daß
„auch andere Formen der Kontrolle"51)
entwickelt werden könnten. Das ist jedoch
anschließend öffentlich nicht konkreti-
siert worden. Insbesondere ließ die UdSSR
nicht erkennen, daß sie sich auf Inspektio-
nen vor Ort einlassen könnte.

— Moratorium: Noch im November 1981
hatte Breschnew ebenfalls vorgeschlagen,
„mit der Aufnahme der Verhandlungen
ein bis zum Abschluß eines Vertrages gel-
tendes Moratorium über die Stationierung
neuer Raketenwaffen mittlerer Reichweite
der NATO und der UdSSR in Europa zu
beschließen". Dieser Vorschlag, den er mit
dem angeblich bestehenden annähernden
Gleichgewicht der INF-Kräfte der NATO
und der UdSSR begründete, wurde Be-
standteil der sowjetischen Verhandlungs-
position und von Breschnew am 16. März

1982 zu einem „Moratorium auf einseitiger
Basis" erweitert ).52

Ein Vergleich der sowjetischen und amerika-
nischen Ausgangspositionen zeigt, daß die
Verhandlungspartner bei Beginn der INF-Ge-
spräche weit auseinanderlagen: Einig war
man sich — allerdings auch nur im Prinzip —,
daß zwischen den INF- und strategischen
Waffen einerseits und zwischen INF- und
kürzeren Nuklearwaffen andererseits eine rü-
stungskontrollpolitische Verbindung gewahrt
werden sollte. Strittig waren die Bewertung
des bestehenden INF-Kräfteverhältnisses, der
geographische Geltungsbereich eines Ab-
kommens, die Einbeziehung von Drittstaaten-
Systemen, die Zähleinheit, die Verifikations-
anforderungen und die Frage eines Moratori-
ums. Allen diesen Unterschieden liegt ein
Zielkonflikt zugrunde: Der Westen wollte ei-
nen vollständigen Abbau landgestützter so-
wjetischer INF-Flugkörper als Preis für einen
Verzicht auf die Nachrüstung, die UdSSR
wollte den Aufbau eines solchen Potentials
auf amerikanischer Seite verhindern, ohne ih-
ren eigenen Bestand antasten zu müssen.

3. Der Nitze-Kwitzinskij-Kompromiß

Ein Beharren beider Parteien auf diesen Aus-
gangspositionen schlösse ein Abkommen aus.
Nach erwartungsgemäß fruchtlosen Gesprä-
chen in der ersten Hälfte des Jahres 1982 ver-
suchten der amerikanische Chefunterhändler,
Paul Nitze, und sein sowjetischer Kollege, Ju-
lij Kwitzinskij, im Juli 1982 offenbar auf ei-
gene Faust, einen Ausweg aus der Sackgasse
zu finden. Auf einem Waldspaziergang einig-
ten sie sich auf einen Kompromiß, der einen
begrenzten westlichen Aufbau erlaubte und
einen erheblichen, aber nicht vollständigen
sowjetischen Abbau landgestützter INF-Rake-
ten vorsah. Die wesentlichen Elemente dieser
informellen Abrede waren53);
— eine Obergrenze von 75 GLCM-Einheiten

für die USA und 75 SS-20 für die UdSSR;
— eine Begrenzung der SS-20-Raketen öst-

lich des 80. Längengrades auf 90 Systeme;
— eine jeweilige Höchstgrenze von 150 INF-

Flugzeugen.
Ein Vergleich mit den Ausgangspositionen
zeigt, welche Zugeständnisse diese Überein-
kunft verlangte:



a) Auf amerikanischer Seite
— Verringerung einer Nachrüstung von 572
auf 75 Systeme;
_ Verzicht auf die Pershing-II-Rakete;
— Fallenlassen des globalen Geltungsan-
spruchs durch regionale Untergrenzen für Eu-
ropa und Asien;
— Verzicht auf umfassendes Vorgehen durch
sofortige Einbeziehung von Flugzeugen.
b) Auf sowjetischer Seite
— drastische Reduzierung ihres INF-Potenti-
als trotz (allerdings beschränkter) Nachrü-
stung der NATO (damit implizit Aufgabe der
These eines INF-Gleichgewichts);
— keine Einbeziehung britischer und franzö-
sischer Systeme;
— ungleiche regionale Untergrenze für
Europa (75 GLCM-Einheiten entsprechen
300 Sprenköpfen (jede Einheit besteht aus
4 GLCM mit jeweils einem Sprengkopf), wäh-
rend 75 SS-20 nur 225 Sprengköpfe ergeben).
Der Nitze-Kwitzinskij-Kompromiß ist sowohl
in Washington als auch in Moskau verworfen
worden54). Noch heute ist unklar, was genau
zu seiner Ablehnung geführt hat. In Anbe-
tracht der von jeder Seite geforderten „Opfer"
liegt aber die Vermutung nahe, daß die Ver-
treter eines harten Kurses in beiden Haupt-
städten keinen Gefallen an diesem Vorschlag
fanden und seine Annahme verhinderten ).55

55) Vgl. IHT vom 13. 1. 1983 und 22./23. 1. 1983.

56) Zitiert nach Europa-Archiv, 38 (1983)4, S. D 95.
$6a) Vgl. Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 14. 1.
1983, S. 7.
57) So Andropow in einer Stellungnahme für den
SPIEGEL, (1983) 17, S. 139.
58) Süddeutsche Zeitung (SZ) vom 3. 1. 1983.

4. Der Andropow-Vorschlag

Nachdem die Nitze-Kwitzinskij-Formel we-
der in Washington noch in Moskau auf Ge-
genliebe gestoßen war, modifizierte der neue
Generalsekretär der KPdSU, Jurij Andropow,
in einer Rede am 21. Dezember 1982 die offi-
zielle sowjetische Position: „Wir sind unter
anderem bereit, darauf einzugehen, daß die
Sowjetunion in Europa nur genauso viele Ra-
keten behält, wie Großbritannien und Frank-
reich besitzen, und nicht eine einzige mehr.
Das bedeutet, daß die Sowjetunion Hunderte
Raketen abziehen würde, darunter mehrere
Dutzend der modernsten Raketen, die im We-
sten als SS-20 bezeichnet werden ... Es gilt
auch gleichzeitig, eine Reduzierung der Zahl
der Trägerflugzeuge für Kernwaffen mittlerer

t Reichweite, die sowohl die UdSSR als auch
die NATO-Länder in den betreffenden Regio-
nen haben, auf ein für beide Seiten gleiches

Niveau zu vereinbaren.“56) Dieser Vorschlag
bringt in zwei Punkten einen Fortschritt:
— De facto rückte die UdSSR von ihrer Be-
hauptung ab, bei den INF-Potentialen exi-
stiere ein Gleichgewicht; sie stellte eine Re-
duzierung auch der SS-20 in Aussicht. (Zum
Zeitpunkt der Andropow-Ansprache hatte die
UdSSR nach westlichen Angaben von ihren
damals 333 SS-20-Systemen 243 gegen West-
europa gerichtet56“), während Moskau von
162 britischen und französischen Raketen
ausging57). Die Sowjetunion müßte also min-
destens 81 SS-20 und ca. 270 ältere SS-4 und
SS-5 abbauen, ohne daß der Westen — wie es
die sowjetische Gleichgewichtsthese verlangt
hätte — mit abgerüstet hätte.)
— die UdSSR erklärt sich zu getrennten Pla-
fonds für Raketen und Flugzeuge bereit.
Im Westen erkannte Außenminister Gen-
scher in dem Andropow-Vorschlag „unbe-
streitbare substantielle Fortschritte", die für
konstruktive Verhandlungen genutzt werden
sollten58). Gleichwohl lehnte ihn die NATO
mit folgenden Argumenten ab:
— „Er würde der Sowjetunion mehr SS-20-
Raketen belassen, als sie bei Beginn der Ver-
handlungen hatte."
— Eine Reduzierung der sowjetischen INF-
Raketen auf die Zahl der britischen und fran-
zösischen sei nicht annehmbar, weil die Nu-
klearstreitkräfte dieser Länder „unabhängige
strategische Abschreckungspotentiale sind".
Insbesondere aber würde der Andropow-Vor-
schlag die „Präsenz amerikanischer Mittel-
streckensysteme auf dem europäischen Kon-
tinent praktisch völlig ausschließen und da-
mit die Sicherheitslage des Bündnisses
grundlegend verändern. Nur angemessene
amerikanische Streitkräfte in Europa, sowohl
konventionelle als auch nukleare, können die
erforderliche Koppelung zwischen der Vertei-
digung NATO-Europas und der strategischen
Abschreckungsfähigkeit der Vereinigten
Staaten bewirken, die die äußerste Garantie
der Sicherheit der NATO bleibt". Dieses Ar-
gument wurde mit zwei Hinweisen erläutert.
Erstens hätte ein Eingehen auf die sowjeti-
schen Vorstellungen einer Aufrechnung von
sowjetischen gegen britische und französi-
sche Raketen (von denen zudem bis auf 18
französische S-3 alle übrigen auf U-Booten
stationiert sind) zur Folge, daß die Nachrü-
stung nicht wie vorgesehen mit Raketen vor-
genommen werden könnte. Ein Ausweichen



der USA auf Flugzeuge wäre aber ebenfalls
nicht möglich, weil die UdSSR zugleich eine
Obergrenze von 300 INF-Systemen anstrebe.
Da sie in ihren Kräftevergleichen auch 55 bri-
tische und 46 französische Flugzeuge berück-
sichtige, blieben innerhalb dieser Gesamt-
quote noch maximal 37 Systeme für die USA
übrig. Statt nachzurüsten, müßten die USA
mithin Hunderte von INF-Flugzeugen abzie-
hen, „die für die konventionelle Verteidigung
der NATO unentbehrlich sind".

— „Er würde der Sowjetunion eine unbe-
grenzte Zahl von mobilen SS-20 ostwärts des
Urals erlauben, die weiterhin NATO-Europa
bedrohen würden."59)

— Die Sowjetunion rechne nach wie vor in
Systemen statt Sprengköpfen.

— Es sei unklar, was Andropow mit .Abzug
Hunderter Raketen“ gemeint habe. Für die
NATO komme entsprechend dem von ihr an-
gestrebten globalen Bezug nicht eine Verle-
gung von SS-20 in den asiatischen Teil der
UdSSR, sondern nur ihre Verschrottung in
Frage.
Auf die letzten beiden Einwände hat die So-
wjetunion inzwischen reagiert. Zunächst deu-
tete sie im Januar 1983 ihre Bereitschaft zur
Verschrottung eines Teils ihrer SS-20 an60).
Dem westlichen Verlangen nach Gefechts-
köpfen als rüstungskontrollpolitischer „Wäh-
rung“ kam Andropow schließlich in einer
Rede am 3. Mai 1983 entgegen: „Nun gut, wir
sind bereit, eine Übereinkunft über die
Gleichheit der nuklearen Potentiale in Euro-
pa, sowohl für Träger als auch für Sprengköp-
fe, herbeizuführen, selbstverständlich unter
Berücksichtigung der entsprechenden Waffen
Großbritanniens und Frankreichs.“61)

5. Die Zwischenlösung

Präsident Reagan gab am 30. März 1983 be-
kannt, daß er nicht mehr auf der Null-Lösung

beharre. Dieser Vorschlag bliebe zwar auf
dem Tisch, aber die USA seien jetzt bereit,
„ein Zwischenabkommen auszuhandeln, bei
dem die Vereinigten Staaten ihre geplante
Dislozierung von Pershing-II-Raketen und
landgestützten Marschflugkörpern um ein
Beträchtliches verringern würden, vorausge-
setzt, die Sowjetunion reduziert die Anzahl
der Gefechtsköpfe ihrer weiterreichenden
nuklearen Mittelstreckenraketen weltweit bis
auf den gleichen Umfang"62).

Für das Abrücken von der Ausgangsposition
der USA dürften vor allem drei Entwicklun-
gen ausschlaggebend gewesen sein: Es war
seit längerem klargeworden, daß die UdSSR
die westliche Null-Lösung nicht akzeptieren
würde, und die europäischen Verbündeten
hatten auf einen überzeugenden Beweis ame-
rikanischer Kompromißbereitschaft gedrängt
und dabei in den USA Unterstützung durch
einflußreiche Politiker selbst in den Reihen
der Republikaner gefunden63). Substantiell
änderte sich die amerikanische Haltung
durch den Übergang von der Null- zur Inte-
rims-Lösung jedoch kaum, da ihre tragenden
Prinzipien wie keine Einbeziehung britischer
und französischer Systeme, globaler Gel-
tungsbereich, schrittweises Vorgehen und
Annahme eines sowjetischen INF-Überge-
wichts identisch sind.

Die sowjetische Ablehnung der Reaganschen
Offerte kam deshalb nicht überraschend.
Schon drei Tage nach der Ansprache des
amerikanischen Präsidenten bezeichnete
Gromyko unter Verweis auf die Nicht-Be-
rücksichtigung britischer und französischer
Waffen und Hunderter amerikanischer kern-
waffentragender Flugzeuge sowie die Einbe-
ziehung der „asiatischen" SS-20-Stellungen die
Zwischenlösung als „inakzeptabel"64). Seitdem
hat die Sowjetunion ihre Tonart noch ver-
schärft. Schon Breschnew hatte im März 1982
im Falle einer Nachrüstung „Gegenmaßnah-



men" angekündigt, „die die andere Seite, ein-
schließlich auch unmittelbar der Vereinigten
Staaten, ihres Territoriums, in die entspre-
chende Lage versetzen würden"65). Neben ei-

ner Wiederholung dieser Warnung wird jetzt
ausdrücklich auch die Stationierung neuer
Nuklearwaffen in Osteuropa nicht ausge-
schlossen ).66

III. Stand der Verhandlungen im Mai 1983
Eine Analyse von Konvergenzen und Diver-
genzen ergibt nach über eineinhalbjährigen
Gesprächen folgendes Zwischenergebnis:

1. Annäherungen

— INF-Kräfteverhältnis: Die UdSSR ging zu
Beginn der Verhandlungen von einem beste-
henden Gleichgewicht aus. öffentlich vertritt
sie zwar nach wie vor diesen Standpunkt, im-
plizit hat sie sich jedoch durch Andropows
Vorschlag vom 21. Dezember 1982 auf die
westliche Auffassung eines unausgewogenen
INF-Kräfteverhältnisses zubewegt.
— Prozeduraler Ansatz: Die UdSSR ist dem
westlichen Begehren, sich in einer ersten
Phase auf landgestützte INF-Flugkörper zu
konzentrieren, dadurch näher gekommen, daß
sie getrennte Plafonds für Flugzeuge und Ra-
keten (allerdings in bezug zu britischen und
französischen Raketen) für möglich erklärt
hat.
— Zähleinheit: Maßstab für zu vereinbarende
INF-Beschränkungen können jetzt auch nach
sowjetischer Ansicht Sprengköpfe und nicht
nur Trägersysteme sein.

2. Teilannäherungen
— Art der Reduzierungen auf sowjetischer
Seite: Die sowjetische Haltung zu der westli-
chen Forderung, zu reduzierende SS-20 nicht
zu verlegen, sondern zu vernichten, ist gegen-
wärtig nicht eindeutig, weil sie inzwischen of-
fenbar einen Rückzieher gemacht hat67). Den-
noch kann die Anfang des Jahres informell
erklärte Bereitschaft, über Verschrottung zu
verhandeln, auf die Haben-Seite verbucht
werden, weil sowjetische Führer derartige
Äußerungen nicht unbedacht treffen dürften.
— Verifikation:Wenngleich über die Behand-
lung dieses Punktes in der Öffentlichkeit we-
nig zu erfahren war, scheint sich die Sowjet-
union heute darüber im klaren zu sein, daß
ein INF-Abkommen im Vergleich zur bisheri-
gen Praxis weitergehende Regelungen erfor-
dert Andropow versicherte öffentlich, er sei
dagegen, „daß aus der Verifikation bei den
Verhandlungen ein Stein des Anstoßes
wird"68), und schon im letzten Herbst soll die
UdSSR angedeutet haben, daß sie auch „ko-
operative Maßnahmen" erwägen könnte69).

3. Offene Probleme

— Britische und französische Systeme: Die
Sowjetunion fordert weiterhin eine Einbezie-
hung der britischen und französischen Nukle-
arwaffen, die die USA verweigern. Beide Posi-
tionen halten einer kritischen Überprüfung
nicht stand.
Für die NATO ist die von der Sowjetunion
vorgenommene Gleichstellung der britischen
und französischen Arsenale mit den in West-
europa stationierten amerikanischen INF
nicht akzeptabel70). Die nichtnuklearen Staa-
ten der NATO müssen immer noch davon
ausgehen, daß ihnen nur die amerikanische
nukleare Beistandszusage einen ausreichen-
den Schutz vor der nuklearen Bedrohung
durch die UdSSR bietet. Von britischen und
französischen Waffen geht eine solche erwei-
terte Abschreckungswirkung nicht aus: Er-
stens soll sie es nicht (beide Länder binden
den Einsatz ihrer Nuklearwaffen an die Ver-
teidigung nationaler Überlebensinteressen)
und zweitens kann sie es nicht, weil Großbri-
tannien und Frankreich weder quantitativ
und qualitativ die dazu erforderlichen Poten-
tiale noch die Interessenstruktur einer Super-
macht wie die USA besitzen, die schon aus
globalstrategischen Motiven eine Machtver-
schiebung in Europa zugunsten der UdSSR
nicht hinnehmen kann71).
Obgleich die NATO deshalb zu Recht die in
der sowjetischen Verhandlungsposition ent-
haltene Gleichstellung der amerikanischen
INF mit den britischen und französischen
Nuklearwaffen ablehnt, kann sie andererseits
nicht erwarten, daß die UdSSR in ihrer Ana-
lyse der militärischen Lage diese Systeme au-
ßer acht läßt. Die NATO selbst hat erst kürz-
lich ihre Erklärung von Ottawa vom Juni 1974



bekräftigt, indem sie feststellte, die britischen
und französischen nuklearen Streitkräfte
seien „für die Strategie des Bündnisses von
grundlegender Bedeutung“72).
Zur Begründung verweisen die Regierungen
in London und Paris auf die Rolle ihrer nu-
klearen Potentiale als ein zweites Entschei-
dungszentrum, das wegen seiner Unabhängig-
keit von den USA einen zusätzlichen „Faktor
der Ungewißheit" auf sowjetischer Seite schaf-
fe73). Die NATO kann jedoch nicht einerseits
diesen abschreckungsstrategischen Wert der
britischen und französischen Waffen betonen
und zugleich ihre rüstungskontrollpolitische
Anrechnung auf westlicher Seite verweigern.
Da diese Waffen für die UdSSR eine relevante
militärische Größe sind und sein sollen, kann
die Sowjetunion auch ihre Einbeziehung in
Rüstungskontrollabkommen mit dem Westen
erwarten.
Eine solche Berücksichtigung ist allerdings
für die NATO nur möglich, wenn nicht die
INF-, sondern die START-Verhandlungen
(bzw. eine Kombination beider) den Bezugs-
rahmen bilden.
— Geographischer Geltungsbereich: Die USA
fordern weiterhin, in ein INF-Abkommen
auch die im asiatischen Teil der UdSSR statio-
nierten SS-20 einzubeziehen. Sofern sie das
allerdings mit dem Argument begründen, sie
müßten dabei auch an die Belange ihrer pazi-
fischen Verbündeten und „die Asiaten" allge-
mein denken74), ist dies mit dem Ziel des
Doppelbeschlusses, die „Sicherheit des Bünd-
nisses" und „Stabilität und Entspannung in Eu-
ropa zu fördern"75), nicht vereinbar. Natürlich
könnten es die Vereinigten Staaten nicht zu-
lassen, daß etwa durch eine Verlegung von
SS-20 aus dem europäischen Teil in den
fernen Osten der UdSSR die Sicherheit
Westeuropas auf Kosten der dann zusätzlich
bedrohten asiatischen Länder erhöht würde.
Andererseits kann der primär gegen asiati-
sche Staaten gerichtete Teil der SS-20-Rü-
stung aber nicht als Vorwand für eine Nach-
rüstung in Europa gebraucht werden. Dann
müßten die USA in Asien nachrüsten, weil es
nicht im Interesse Westeuropas liegt, daß hier
stationierte amerikanische INF dem Aus-
gleich einer nicht europabezogenen Drohung
dienen sollen.

Auch das zweite Argument für eine globale
Erfassung der SS-20 ist fragwürdig. Zwar kann
nicht bestritten werden, daß selbst jene SS-20,
die das militärisch entscheidende Potential
der NATO wahrscheinlich nicht erreichen
können ), wegen ihrer Mobilität zu einer Ge76 -
fährdung der NATO werden könnten. Eine
damit verbundene Verlegung machte jedoch
für die UdSSR wenig Sinn, weil sie ihre asiati-
sche Flanke schwächte und der NATO ent-
weder ein Warnsignal geben und der Sowjet-
union den Vorteil der Überraschung nehmen
würde, oder aber zu spät für einen militärisch
wirkungsvollen Einsatz käme, weil nach einer
in diesem Falle vorhergehenden Verwendung
der gegen Westeuropa gerichteten SS-20
(bzw. alternativ von strategischen sowjeti-
schen Nuklearwaffen) kaum noch „lohnende"
Ziele verblieben.
Es wäre also aus westeuropäischer Sicht mög-
lich, der UdSSR im Rahmen eines INF-Ab-
kommens eine begrenzte Anzahl von SS-20 in
ihrem asiatischen Gebiet zu gestatten. Ein
solches Zugeständnis soll auch in dem paral-
lel mit dem Doppelbeschluß verabschiedeten
Integrated Decision Document (IDD) offenge-
lassen worden sein. Grundsätzlich sollten
dem IDD nach Begrenzungen zwar global gel-
ten, „but with regional sub-ceilings on Systems
located within striking ränge of NATO (Euro-
pean sub-ceilings)". Eine regionale Unter-
grenze für Europa, auf die gegen China und
andere asiatische Länder gerichtete SS-20
nicht angerechnet würden, scheint aber in-
zwischen, offenbar auf Druck der USA nicht
mehr erwogen zu werden77).
— Beschränkung von Systemen kürzerer
Reichweite: Über die Behandlung dieser
Frage sind bis auf die Forderung der USA, im
Rahmen eines INF-Abkommens auch sowjeti-
sche Nuklearwaffen kürzerer Reichweite zu
beschränken, und eine allgemeine sowjeti-
sche Bereitschaftserklärung keine Einzelhei-
ten bekanntgeworden. Zugleich jedoch hat
ihre Dringlichkeit seit den jüngsten sowjeti-
schen Erklärungen zu etwaigen Reaktionen
auf eine Nachrüstung zugenommen. Kurzfri-
stig dürfte die UdSSR jedoch kaum zu mehr



als einer Aussetzung ihres gegenwärtigen
Modernisierungsprogramms in diesem Be-
reich zu bewegen sein. Der Westen sollte des-
halb die z. Z. in der NATO durchgeführte
Überprüfung des militärischen „Gebrauchs-
wertes" dieser Waffen dazu nutzen, der
UdSSR ein umfassendes Rüstungskontrollan-
gebot für die Erfassung dieser Systeme zu ma-
chen.
— Verifikation: Hier liegen die Schwierigkei-
ten vor allem in der Mobilität der verhandel-
ten Systeme (SS-20 auf sowjetischer, Pershing
II und GLCM auf amerikanischer Seite). Sie
wird es vermutlich notwendig machen, über
nationale technische Mittel hinaus mehr ko-
operative Regelungen zu treffen. Dies scheint
der sowjetischen Seite grundsätzlich bewußt
zu sein. Von einer greifbaren Lösung des Pro-
blems kann jedoch noch nicht gesprochen
werden. Der Westen sollte sich gleichwohl
davor hüten, das Kind mit dem Bade auszu-
schütten. Verifikation ist ein Hilfsmittel, kein
Selbstzweck. Die NATO veröffentlicht heute
genaue Zahlen über den Stand der SS-20-
Rüstung. Wer die Zuverlässigkeit dieser An-
gaben nicht bezweifelt, gesteht damit ein, daß
schon die heutigen Verifikationsmittel ein
hohes Maß an Überprüfbarkeit selbst von be-
weglichen Systemen sicherstellen78).
— INF-Flugzeuge: Andropow hat zwar in sei-
ner Rede am 21. Dezember 1982 von der Mög-
lichkeit getrennter Plafonds für Raketen und
Flugzeuge gesprochen, das jedoch mit der
Forderung verbunden, daß es „gleichzeitig“
gelte, „eine Reduzierung der Zahl der Träger-
flugzeuge für Kernwaffen mittlerer Reich-
weite ... auf ein für beide Seiten gleiches Ni-
veau zu vereinbaren"79). Die Frage ist, ob es
sich bei der gleichzeitig zu treffenden Verein-
barung für Flugzeuge nur um eine Absichtser-
klärung handeln könnte, in der sich die USA
und die UdSSR verpflichteten, diese Systeme
im Anschluß an ein erstes Abkommen über
landgestützte INF-Flugkörper zu verhandeln,
oder ob die UdSSR Raketen und Flugzeuge
zwar klassifikatorisch trennen, aber zeitlich
zusammen regeln möchte. Letzteres würde
die Ablehnung des konsekutiven Ansatzes
der NATO und wahrscheinlich ein (zumin-

dest vorläufiges) Scheitern der Verhandlun-
gen bedeuten, da Ost und West stark abwei-
chende Angaben zu den INF-Flugzeugbestän-
den machen und es ausgeschlossen erscheint,
daß diese komplizierte Frage noch vor Ende
des Jahres gelöst werden könnte80).

Eine Bilanz nach eineinhalbjähriger Verhand-
lungsdauer zeigt, daß es durchaus bemerkens-
werte Fortschritte gegeben hat (dazu zählt
insbesondere die sowjetische Bereitschaft, ihr
europabezogenes SS-20-Arsenal von derzeit
ca. 250 Einheiten auf die 162 britischen und
französischen Systeme einseitig zu reduzie-
ren). Die noch ungeregelten Kernprobleme
des geographischen Geltungsbereichs und
der Berücksichtigung britischer und französi-
scher Waffen führen jedoch dazu, daß der zu
Beginn der Verhandlungen vorliegende Ziel-
konflikt fortbesteht: Das sowjetische Verlan-
gen nach voller Anrechnung der britischen
und französischen Systeme und nach Kom-
pensation für die chinesische Bedrohung läuft
darauf hinaus, daß ihr ein Potential von ca.
150 SS-20 gegen Westeuropa und mehrere
Dutzend SS-20 gegen China verbliebe, wäh-
rend die NATO keine neuen amerikanischen
Mittelstreckenraketen aufstellen und — falls
der sowjetische Vorschlag einer Reduzierung
aller INF auf je 300 Einheiten übernommen
würde — sie nur noch einen Restbestand von
wenigen Dutzend amerikanischen INF-Flug-
zeugen behalten könnte. Der Westen ist je-
doch nicht bereit, einer solchen Regelung zu-
zustimmen 81).
Aus sowjetischer Sicht wiederum ist die Zwi-
schenlösung eben so unannehmbar wie die
amerikanische Null-Lösung, da sie ihr keinen
Ausgleich für Drittstaaten-Systeme erlaubt
Die Zwischenlösung brächte nicht die von der
UdSSR gewünschte Verhinderung der Nach-
rüstung, sondern sie hätte einen Abbau von
SS-20 bei gleichzeitigem Aufbau amerikani-
scher INF-Flugkörper in Westeuropa zur
Folge.



IV. Verhandlungsperspektiven
Welche Aussichten haben die INF-Verhand-
lungen vor dem Hintergrund dieser sowje-
tisch-amerikanischen Positionsunterschiede?
Auf diese Frage soll eine realistische und
eine normative Antwort versucht werden:
Mit welchen Zugeständnissen kann heute im
günstigsten Fall noch gerechnet werden, und
welche sollten und könnten beide Seiten ma-
chen, um einen Beginn der Nachrüstung am
Ende dieses Jahres abzuwenden?

1. Elemente eines (noch) möglichen Kom-
promisses

Die Erklärungen der beiden Chefunterhänd-
ler Nitze und Kwitzinskij vor der laufenden
Verhandlungsrunde machten deutlich, daß sie
zwar beide ein Abkommen wollen, die derzei-
tigen Vorschläge der anderen Seite aber als
unannehmbar betrachten ) . Diese Äußerun82 -
gen spiegeln den beschriebenen blockierten
Verhandlungsstand wider. Wenngleich aus
diesem Grund zum Optimismus kaum Anlaß
besteht, kann andererseits nicht ausgeschlos-
sen werden, daß ein Kompromiß doch noch
erzielt wird. Auf beiden Seiten gibt es Interes-
sen, die in diese Richtung wirken. Die USA
werden von ihren Verbündeten zu einem Ab-
kommen gedrängt, weil der Widerstand ge-
gen eine Stationierung in Westeuropa zusätz-
lich angefacht würde, wenn in der Öffentlich-
keit der Eindruck entstünde, die Vereinigten
Staaten hätten eine Nachrüstung durch eine
unnachgiebige Verhandlungsführung provo-
ziert. Die UdSSR möchte am liebsten keine,
aber wenn schon, dann möglichst wenige
neue amerikanische Mittelstreckenwaffen
und dürfte zudem — wie im übrigen auch die
USA — bestrebt sein, die Verhandlungen
über strategische Waffen nicht durch ein
Scheitern der INF-Gespräche zu belasten. Al-
lerdings: Jedes heute wahrscheinliche Ergeb-
nis wird eine begrenzte Nachrüstung bei ei-
nem begrenzten Abbau auf östlicher Seite
enthalten. Der Westen hat kategorisch einen
Nachrüstungsverzicht an die vollständige Be-
seitigung der sowjetischen landgestützten
INF-Flugkörper gebunden, die die UdSSR
ebenso kategorisch ablehnt.
Die Probleme, die einem solchen Abkommen
derzeit noch im Wege stehen, sind vor allem
die Komplexe „britische und französische
Waffen“ und „geographischer Geltungsbe-
reich“.
Die UdSSR scheint nicht bereit zu sein, die
Forderungen der USA nach Nichtanrechnung

der britischen und französischen Systeme zu
akzeptieren. Deshalb gibt es auch wohl kaum
eine Chance, die Nitze-Kwitzinskij-Formel,
die diese Potentiale außer acht ließ, in dieser
Form wiederzubeleben. Mindestbedingung
für eine sowjetische Annäherung an die west-
liche Haltung dürfte eine verbindliche, aber
nicht notwendigerweise öffentliche Zusiche-
rung der Vereinten Staaten sein, die nuklea-
ren Arsenale Großbritanniens und
Frankreichs wenn nicht im INF-, dann jedoch
im START-Rahmen (bzw. eine Kombination
beider) zu behandeln. Dabei treten allerdings
zwei Schwierigkeiten auf: Erstens schloß der
amerikanische Unterhändler Rowny bei sei-
ner Ankunft zur ersten START-Runde in Genf
aus, „that the French or English Systems will
at any point be brought into these negotia-
tions“83). Bisher haben die USA nicht erken-
nen lassen, daß sie diesen Standpunkt aufge-
ben könnten. Ein zweites Hindernis liegt in
dem von Frankreich und Großbritannien an-
gekündigten Aufwuchs ihrer Nuklearstreit-
kräfte. Würden beide Länder ihre Programme
wie geplant durchführen, verfügten sie am
Ende dieses Jahrzehnts über mehr als 2 000
Sprengköpfe, d. h. über das Sieben- bzw. Vier-
fache (falls man sowjetische Zahlen zugrunde
legt) ihrer jetzigen Kapazitäten ). Ein solches
Arsenal wäre jedoch für die UdSSR keine
quantit ngligeable mehr, insbesondere
dann nicht, wenn sie den amerikanischen
START-Vorschlag einer beiderseitigen Be
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grenzung auf 5 000 strategische Sprengköpfe
akzeptieren soll. Die sowjetische Reaktion
würde in diesem Fall vermutlich in einer wei-
teren Dislozierung von nicht START-gebun-
denen SS-20 bestehen, die die NATO erneut
vor eine „Nachrüstungsnotwendigkeit“ stellen
würde. Gerade diese zu erwartende Verschär-
fung des europäischen Drittstaaten-Problems
durch den Ausbau der britischen und franzö-
sischen Potentiale ist aber andererseits ein
starkes Argument dafür, die INF-Gespräche
zu einem Einstieg in ihre rüstungskontrollpo-
litische Erfassung zu nutzen. Denn weil es
eine Illusion ist zu glauben, „that Great Bri-
tain and France could continue to increase
the number of their warheads targeted on the
USSR without any reaction from the Soviel
Union", müssen diese Waffen rechtzeitig, d. h.
bevor ihre Zunahme einen neuen sowjeti-
schen INF-Rüstungsschub auslöst, in Rü-



stungskontrollverhandlungen eingeführt wer-
den ).85

Der Rahmen der INF-Gespräche dürfte dafür
jedoch zu eng sein. Bei einer vollen Anrech-
nung der britischen und französischen Rake-
ten auf dieser Ebene müßte die NATO bereit
sein, entweder trotz über 150 SS-20-Systemen
auf eine Nachrüstung zu verzichten oder sie
mit keinem bzw. einem nur geringfügigen Ab-
bau von SS-20 zu erkaufen — eine nach herr-
schender westlicher Auffassung unannehm-
bare Alternative. Eine befriedigende Rege-
lung dieses Problems, die ein Zwischenab-
kommen ermöglichen könnte, wird deshalb
wohl nur zu erreichen sein, wenn eine Brücke
zu den START-Verhandlungen hergestellt
wird oder der UdSSR von amerikanischer
Seite ausdrücklich angeboten würde, sich par-
allel um bilaterale Gespräche mit Großbritan-
nien und Frankreich zu bemühen. Da eine
START-Einigung aber z. Z. noch nicht abseh-
bar ist, könnte eine Verbindung zwischen die-
sen und den INF-Verhandlungen zunächst
nur ein amerikanisches Versprechen sein.
Deshalb könnte es notwendig werden, das so-
wjetische Eingehen auf diesen Weg mit ei-
nem weiteren westlichen Zugeständnis zu eb-
nen.
Eine Möglichkeit dazu böte die umstrittene
Frage des geographischen Geltungsbereichs.
Entsprechend der Nitze-Kwitzinskij-Abrede
könnten sich die USA mit einer gewissen An-
zahl von SS-20-Einheiten im Osten der
UdSSR einverstanden erklären. Allerdings
müßte die UdSSR wohl ihrerseits in diesem
Punkt zwei Gegenleistungen erbringen: über
die vorhandenen 108 Systeme hinaus keine
neuen SS-20 in Asien zu dislozieren (d. h.
keine Verlegung von SS-20 aus Europa) und
die Infrastruktur von abgebauten „europäi-
schen" SS-20 zu zerstören, um eine — wie
immer unwahrscheinliche — Verlegung von
SS-20 aus der fernöstlichen Sowjetunion in
Gebiete mit Mitteleuropa erfassender Reich-
weite so schwierig wie möglich zu machen.
Eine weitere Konzession, die die USA viel-
leicht dann machen würden, wenn von ihr das
Zustandekommen einer ansonsten für den
Westen attraktiven Übereinkunft abhinge,

wäre ein Verzicht auf die Pershing II. Zwar
halten sie bisher offiziell an dem sogenannten
Waffenmix von Pershing II und GLCM fest,
aber schon Nitze hatte die Pershing II in sei-
ner informellen Absprache fallengelassen,
und bei seinem kürzlichen Bonn-Besuch hat
der amerikanische Verteidigungsminister
Weinberger offenbar nicht dementiert, daß
ein solcher Verzicht u. U. in Frage käme 86).
Im Vergleich zu diesen drei Punkten (briti-
sche und französische Waffen, Geltungsbe-
reich, Pershing II) sollten die Bereiche Verifi-
kation, Kurzstreckenraketen und Flugzeuge
eher lösbar sein. Jedenfalls ist es unwahr-
scheinlich, daß ein Zwischenabkommen an
diesen Fragen scheitern würde. (Im Falle der
Kurzstreckenraketen könnten sich die USA
zunächst mit einem Einfrieren des sowjeti-
schen Potentials zufriedengeben, während
der UdSSR zu den INF-Flugzeugen eine ame-
rikanische Absichtserklärung auf ihre
anschließende Behandlung bzw. eine erste
Begrenzung bestimmter Typen genügen
könnte.)
Ein heute noch möglich erscheinendes Zwi-
schenergebnis würde also voraussichtlich aus
folgendem Geben und Nehmen bestehen: Auf
amerikanischer Seite ein Eingehen auf
regionale Untergrenzen und ein (vollständi-
ger oder teilweiser) Verzicht auf Pershing II,
auf sowjetischer Seite ein Verzicht auf volle
und direkte Anrechnung der britischen und
französischen Waffen. Über eine solche Ver-
einbarung wird jedoch nicht in erster Linie in
Genf entschieden. Ausschlaggebend wird
sein, ob die USA und die UdSSR den notwen-
digen politischen Willen aufbringen werden.
Der derzeitige Spannungszustand zwischen
ihnen stimmt in dieser Hinsicht zwar keines-
wegs optimistisch. Gänzlich unwahrschein-
lich ist ein Abkommen aber nicht: Präsident
Reagan steht innenpolitisch unter erhebli-
chem Druck, seine Abrüstungsbekundungen
unter Beweis zu stellen (Freeze-Bewegung,
Hirtenbrief der katholischen Bischöfe, der
Widerstand im Kongreß gegen die von ihm
verlangte Steigerungsrate des Verteidigungs-
haushalts und das Junktim des Kongresses
zwischen der Zustimmung zum MX-Projekt
und einer flexibleren Rüstungskontrollpolitik
und muß Rücksicht auf seine Verbündeten
nehmen, während Andropow mit wirtschaftli-
chen Schwierigkeiten zu kämpfen hat, die ein
Rüstungswettlauf verschärfen würde.
2. Elemente eines wünschbaren Kompro-

misses
Falls sich die USA und UdSSR überhaupt ei-
nigen, würde ein Zwischenabkommen bei der



z. Z. gültigen Verhandlungsstrategie beider
Seiten jedoch in jedem Fall eine zumindest
begrenzte Aufstellung neuer amerikanischer
INF-Flugkörper nach sich ziehen. Hätte die
NATO aber nicht doch Spielraum, die Nach-
rüstung nicht anlaufen zu lassen?
Auf der Grundlage der noch offenen Pro-
bleme und der sowjetischen und amerikani-
schen Verhandlungsprinzipien läßt sich eine
solche Lösung relativ einfach ableiten. Sie er-
gibt sich beinahe zwangsläufig aus einem
westlichen Eingehen auf regionale Unter-
grenzen als quid pro quo für ein sowjetisches
Abrücken von der Forderung nach Anrech-
nung der britischen und französischen Sy-
steme auf der INF-Ebene. Da Andropow die
Anzahl der sowjetischen INF-Flugkörper in
Europa an die britischen und französischen
Arsenale gebunden hat, müßte die UdSSR
ihre gegen Westeuropa gerichteten SS-20 (zu-
züglich der veralteten SS-4 und SS-5) beseiti-
gen, wenn sie die Koppelung an die britischen
und französischen Systeme fallenließe. Das
hätte dann einen Verzicht auf die Nachrü-
stung zur Folge, wenn die USA als Gegenlei-
stung der Sowjetunion eine Kompensation für
die chinesische Nuklear-Rüstung zubilligten
und ihr eine Behandlung der britischen und
französischen Potentiale im START-Rahmen
anböten. Von dieser „europabezogenen Null-
Lösung" profitieren beide Seiten: die UdSSR,
weil die NATO keine neuen INF-Flugkörper
(insbesondere nicht die zielgenaue und
schnelle Pershing II) aufstellte und ihr eine
begrenzte Zahl von SS-20 in Asien gestattete;
die NATO, weil sie einen drastischen Abbau
der SS-20 bewirkte.
Falls die Zeit nicht ausreichte, auf dieser Ba-
sis ein Abkommen bis zum Ende des Jahres
zu treffen, könnte die NATO die Stationie-
rung befristet aussetzen ) und in einem er87 -
sten Schritt eine weniger anspruchsvolle Re-
gelung anstreben. Sollte die UdSSR z. B. nicht
sofort auf eine gewisse, aber im Vergleich zu
ihrem heutigen Stand immer noch einschnei-
dend verringerte Anzahl von SS-20 zum Aus-
gleich britischer und französischer Waffen
verzichten wollen, könnte sich die NATO
eine De-jure-Nachrüstungsoption offenhalten.
Mit anderen Worten: Die USA erhielten in
einem Vertrag das Recht, jederzeit solange
eine bestimmte Zahl von GLCM (keine Per-
shing II) stationieren zu können, wie eine
endgültige Vereinbarung über die noch ver-
bliebenen SS-20 nicht erzielt wäre, erklärten

aber einseitig, dieses Recht vorläufig nicht ü
Anspruch zu nehmen.
Der wohl wichtigste Vorteil einer die Nachrü
stung zumindest vorläufig überflüssigma
chenden Vereinbarung läge im innen- unc
bündnispolitischen Bereich 888). Wenn es eint
Lehre gibt, die aus der Nachrüstungskontro
verse gezogen werden muß, ist es diese: „Dc
not try to solve political problems within the
Alliance by nuclear remedies.“89) Das endemi 
sehe politische Problem der NATO sind euro
päische Zweifel an der nuklearen Beistands-
garantie der USA. Diese Zweifel könnte auch
eine Nachrüstung nicht beseitigen. Im Gegen-
teil: Das Ausmaß an Protesten, Widerstand
und Unbehagen, das die Nachrüstungsabsich-
ten der NATO in den vergangenen drei Jah-
ren mit hervorgerufen haben, deutet darauf
hin, daß sich eine Schere zwischen der inne-
ren und äußeren Glaubwürdigkeit von Ab-
schreckung geöffnet hat. (Nachrüstungs-)
Waffen, die die Glaubwürdigkeit der NATO-
Strategie nach außen, d. h. gegenüber der
UdSSR, erhöhen sollen, schwächen ihre in-
nere Grundlage, den Konsens derjenigen, die
sich durch sie geschützt fühlen sollen ).90

Ein Bündnis demokratischer Staaten, das von
diesem Konsens lebt, kann sich eine solche
Entwicklung auf Dauer nicht leisten. Die Her-
ausforderung, die die SS-20 der NATO stellt
ist deshalb weniger eine militärische als eine
politische. Bisher konnte noch kein überzeu-
gendes politisches Ziel aufgezeigt werden, für
das die UdSSR das Risiko eines Einsatzes die-
ser Waffe auf sich nehmen könnte. Ihre politi-
sche Wirkung liegt dagegen auf der Hand: Sie
hat das Strukturproblem der NATO aktuali-
siert und eine Nachrüstungsdrohung provo-
ziert, die zwischen und in den NATO-Mit-
gliedstaaten zu mehr Zwietracht als Eintracht
geführt hat. Daran ist nicht in erster Linie der
Doppelbeschluß an sich schuld, sondern seine
politische Handhabung. Die westlichen Re-
gierungen haben es versäumt, ihn — wie in



Brüsseler Kommuniqu vorgesehen — in
ein entspannungspolitisches Gesamtkonzept
einzubetten. Nur in diesem Rahmen hätte
jedoch das in ihm enthaltene Verhand-
lungsangebot fruchtbar wirken können:
„Arms control has virtually no chance of suc-
cess in an environment of acute political sus-
picion. There must be some common percep-
tion of mutual interest."91) Diese Erkenntnis
ist in den letzten Jahren in den USA und der
UdSSR vernachlässigt worden. Die NATO

wird den Nachrüstungs-Streit nur unbescha-
det überstehen, wenn die westliche Füh-
rungsmacht überzeugender als in der Vergan-
genheit demonstriert, daß sie Friedenssiche-
rung im Nuklearzeitalter in erster Linie als
eine politische Aufgabe begreift, die die unab-
lässige Suche nach Verständigung mit dem
potentiellen Gegner erfordert.

I



William C. Potter: Von START zum Ziel. Rahmenbedingungen strategischer
Rüstungskontrolle
Aus Politik und Zeitgeschichte, B 28-29/83, S. 3—14

Der Beitrag analysiert die vorliegenden Initiativen der USA und der Sowjetunion zu den
laufenden START-Verhandlungen in Genf hinsichtlich der Faktorenparität, Verifizierbar-
keit, Einfachheit, Möglichkeiten zur Waffenmodernisierung, Verwundbarkeit von Zweit-
schlagwaffen, Befehls-, Kontroll- und Kommunikationszentren sowie bezüglich der Auf-
rechterhaltung der Glaubwürdigkeit der Abschreckung und einer Sicherung der Krisen-
stabilität.
Die wenig optimistisch stimmende Beurteilung der START-Vorschläge beider Seiten
unter den genannten Kriterien erfordert die Ausarbeitung eines praktikablen Kompro-
mißvorschlages. Kern einer solchen Lösung wäre die Kombination des amerikanischen
Vorschlags einer Höchstgrenze für Raketensprengköpfe von 5000 mit der sowjetischen
Initiative zu einer Begrenzung der Abschußvorrichtungen auf 1800. Die Sprengkopfzahl
sollte luftgestützte Cruise Missiles einschließen. Dieser Kompromiß würde zu einer grö-
ßeren Flexibilität bei der Strukturierung der jeweiligen strategischen Streitkräfte führen
und von den Sowjets einen Abbau ihrer Interkontinentalwaffen in einem akzeptablen
Rahmen fordern. Gleichzeitig könnte die Uberlebensfähigkeit landgestützter strategischer
Streitkräfte erhöht werden, da das Verhältnis von ICBM-Sprengköpfen zu -Startgeräten
günstiger ausfallen würde. Ebenso wäre es weiterhin möglich, Modernisierungen des
Potentials vorzunehmen, wenn auch nicht auf der Grundlage der MX, sondern im Sinne
einer neuen ICBM-Generation mit nur einem Sprengkopf.

Eckhard Lübkemeier: Zwischenbilanz der INF-Verhandlungen
Aus Politik und Zeitgeschichte, B 28-29/83, S. 15—31

Die USA und die UdSSR verhandeln seit dem 30. November 1981 in Genf über nukleare
Mittelstreckenwaffen (INF). Ein Vergleich ihrer Ausgangspositionen zeigt, daß die Ver-
handlungspartner bei Beginn der Gespräche weit auseinanderlagen: Einig war man sich
— allerdings auch nur im Prinzip —, daß zwischen den INF- und den strategischen Waf-
fen eine rüstungskontrollpolitische Verbindung gewahrt werden sollte. Strittig waren die
Bewertung des INF-Kräfteverhältnisses, der geographische Geltungsbereich eines Ab-
kommens, die Einbeziehung von Drittstaaten-Systemen, die Zähleinheit, die Verifikations-
anforderungen und die Frage eines Moratoriums. Diesen Unterschieden liegt ein fortbe-
stehender Zielkonflikt zugrunde: Der Westen will einen vollständigen Abbau landgestütz-
ter sowjetischer INF-Flugkörper als Preis für einen Verzicht auf die Nachrüstung, die
UdSSR will den Aufbau eines solchen Potentials auf amerikanischer Seite verhindern,
ohne ihren eigenen INF-Bestand antasten zu müssen.
Eine Bilanz nach eineinhalbjähriger Verhandlungsdauer zeigt, daß es in einigen Punkten
zu Annäherungen gekommen ist (Kräfteverhältnis, Zähleinheit, prozeduraler Ansatz). Un-
geregelt sind jedoch nach wie vor die Kernprobleme des geographischen Geltungsbe-
reichs und der Berücksichtigung britischer und französischer Systeme. Die derzeitigen
Verhandlungspositionen, die diesen Dissens widerspiegeln, machen den Beginn der Nach-
rüstung am Ende dieses Jahres unausweichlich. Günstigstenfalls kann mit einem Kompro-
miß gerechnet werden, der einen begrenzten westlichen Aufbau und einen begrenzten
sowjetischen Abbau vorsieht. Die politischen Rahmenbedingungen beeinträchtigen zwar
gegenwärtig in gravierender Weise die Chancen eines solchen Abkommens; gleichwohl
gibt es auf beiden Seiten gewichtige Motive, die eine „Einigung in letzter Minute" begün-
stigen. Wünschbar und aus der Sicht des Verfassers möglich wäre jedoch ein Ergebnis, das
die westliche Nachrüstung zumindest befristet aussetzen würde. Dazu sollten die USA der
UdSSR eine bestimmte Anzahl von primär gegen asiatische Staaten gerichteten SS-20
zugestehen und ihr eine Behandlung der britischen und französischen Arsenale auf stra-
tegischer Ebene in Aussicht stellen, während die Sowjetunion auf die Berücksichtigung
dieser Waffen im INF-Rahmen verzichten müßte. Der wichtigste Vorteil einer solchen
Vereinbarung läge für die NATO in einer Wiederannäherung zwischen der inneren und
äußeren Glaubwürdigkeit ihrer Abschreckungsstrategie. Weil das in europäischen Zwei-
feln an der amerikanischen nuklearen Beistandszusage verankerte Strukturproblem der
NATO durch Waffen grundsätzlich nicht zu lösen ist, kann allein eine rüstungskontrollpo-
litische Regelung, die die Nachrüstung überflüssig machte, den durch die Nachrüstungs-
kontroverse angeschlagenen innergesellschaftlichen Konsens über notwendige und legi-
time Verteidigungsvorkehrungen dauerhaft stabilisieren.
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